
356 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

12. 1. 1967 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , 
mit dem die Dienstpragmatik abgeändert 

wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914, 
wind abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. In der überschrift Z\l § 14 ist das Wort 
"Qualifikation" durch das Wort "Dienstbeurtei­
lung" zu enetzen. 

2. Die §§ 14 bis 20 haben zu lauten: 

,,§ 14. (1) ß,eamte der Verwendungsgruppe E, 
D, <;::, P 6 bis P 1, W 3 und W 2 der Dienst­
klasse I, der Verwendungsgruppe B, W 1 und 
H 2 der Dienstklasse II, der Verwendungs-­
gruppe Ader Dienstklasse III, zeitverpflichtet~ 
Soldaten, aUe im provisorischen Dienstverhält­
nis befindlichen Beamten und jene Beamten, 
deren letzte Gesamtbeurteilung nicht mindestens 
auf "gut" lautet, sind alljährlich zu beurt·eilen. 

(2) Staatsanwaltschaftlich·e Beamte der 2. bis 
einschließlich der 4. Standesgruppe sind im ersten 
Viertel des auf ihre Ernennung folgenden zwei­
ten Kalenderjahres für das zuletzt abgelaufene 
Kalenderjahr und für das Kalenderjahr zu beur­
teilen, für das nach Abs. 4 Lit. b eine Beurteilung 

- vorgesehen ist. 

(3) Die übrigen, mit Ausnahme der In Abs. 5 
genannten B·eamten sind alle drei Jahre für das 
letzte Kalenderjahr zu beurteilen. 

(4) Beamte sind für das Kalenderjahr zu beur­
teilen, 

a) in dem sie die höchste Gehaltsstufe der 
Dienstklasse erreicht haben, aus der die 
Zeitvorrückung vorgesehen ist, es sei denn, 
daß sie bereits vor dem Beurteilungszeit­
punkt in die nächsthöhere Dienstklasse 
befördert wurden; 

b) für das die Dienstbehörde eine FestStellung 
für notwelldig hält, ob die Gesamtbeurtei­
lung gegenüber der letzten zu ändern sei, 
auf deren Antrag. 

(5) B·eamte der Dienstklasse III der Verwen­
dungsgruppen E, D, W. 3 und P 6 bis P 1, der 
Dienstklassen IV und V der Verwendungsgrup­
pen C und W 2, der Dienstklassen VI und VII 

. der Verwendungsgruppen B, W 1 und H 2 und 
der Dienstklassen VIII und IX, staatsanwalt-
schaftliche Beamte der Standesgruppen 5 . bis 7, 
ferner Beamte des Schulaufsichtsdienstes der Vel'­
wendungsgruppe S 1 und der Verwendungs­
gruppen S 2 und S 3 ab der Gehaltsstufe 7 sowie 
der Verwendungs,gruppe S 2, die mit der Schul­
aufsicht für ein ganzes Bundesland betraut sind, 
ohne einem Landesschulinspektor unterstellt zu 
sein, sind nur in den Fällen auf Antrag der 
Dienstbehörde zu beurte-ilen, in denen die 
Dienstbeurteilung für eine dienst.t:echtIich.e Maß­
nahme von Bedeutung ist. 

(6) Der Beamte ist auf seinen Antrag zu beur­
teilen, wenn er gehend macht, daß für ein Kalen­
derjahr, für das er 'nach Abs. 2, 3 und 5 nicht zu 
beurteilen ist, eine bessere als ·die letzte Gesamt­
beurteilung angemessen sei. Der Antrag ist bis 
spätestens 15. Jänner des auf dieses Kalenderjahr 
folgenden Jahres im Dienstwege einzubringen; 
der Beamte hat anzugeben, in welchen Punkten 
der Dienstbeschreibung (§ 20) er eine Abände­
rung begehrt, die zu einer ander.en Gesamtbeur­
teilung führen könnte. 

§ 15. (1) Zur Durchführung der Dienstbeur­
teilung werden, soweit nicht Abs. 5 anzuwenden 
ist, errichtet: 

a) Dienstbeurteih,mgskommisslionen bei den 
einer Zentralstelle unmittelbar nachgeord­
neten Dienststellen, 

b) Dienstbeurteilungskommissionen bei den 
Zentral stellen, 

c) eine Oberste Dienstbeurteilungskommission 
beim Bundeskanzleramt. 

(2) Für Dienstbeurteilungen in erster Instanz 
sind zuständig: 

a) die Diensibeurteilungskommissionen bei 
den einer Zentralstelle nachgeordneten 
Dienststellen (§ 15 Abs. 1 lit. a und Abs. 4) 
für die Beamten des Personalstandes dieser 
Dienststellen sowie der ihnen nachgeord­
neten Dienststellen 
und 
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b) die Dienstbeurteilungskommissionen bei 
den Zentralstellen für die B~e<1mten des 
Personalstandes dieser Dienststellen, den 
in Abs. 7 umschriebenen Personenkreis, 
sowie für die Dienststellenleiter der den 
Zentralstellen unmittelbar nachgeordneten 
Dienststellen. 

(3) Für Dienstbeurteilungen in zweiter Instanz 
sind zuständig: 

a) Dienstbeurteilungskommissionen bei Zen­
tralstellen zur Entscheidung über Berufun­
gen gegen Bescheide der Dienstbeurtei­
lungskommissionen, die bei einer einer Zen­
tralsteUe nachgeordneten Dienststelle er­
richtet sind 
und 

b) die Oberste Dienstbeurteilungskommission 
zur Entscheidung über Berufung-en gegen 
ß.escheide von den bei einer Zentralstelle 
errichteten Dienstbeurteilungskommissio­
nen. 

(4) Soweit es im Interesse der Verwaltungs­
vereinfachung und Zweckmäßigk,eit gelegen ist, 
können Diens.tbeurteilungskommis~ionen durch 
Verordnung des zuständigen Bundesministeriums 
auch bei der Zentralstelle nicht unmittelbar nach­
geordneten Dienststellen für die Beamten des 
Personalstandes dieser Dienststellen und der 
ihnen nachgeorclneten Dienststellen eingerichtet 
werden. . 

(5) Ist aus den in Abs. 4 genannten Gründen 
die Durchführung der Dienstbeurteilung durch 
eine Dienstbeurteilungskommission bei einer einer 
Zentralstelle nachgeorclneten DienststeHe nid1t 
vertretbar, so kann . der zuständige Bundes~ 
minister durch Verordnung die Dienstbeurtei­
lung für die Beamten im Dienrstbereiche dieser 
Dienststelle einer ander,en Dienstbeurteilungs­
kommission zuweisen. In diesem Fall kann der 
zuständige Bundesminister anordnen, daß ein 
oder zwei Beamte derjenigen Dienststelle, bei der 
keine Dienstbeurteilungskommission eing,esetzt 
wurde, an die Stelle der bei den rangjüngsten 
ordentlichen Mitglieder als außerordentliche 
Mitglieder mit beschließender Stimme in die 
Kommission eintreten. 

(6) Die bei einem Gerichtshof erster Instanz 
oder bei einem ihm unterstellten Bezirksgericht 
oder Arbeitsgericht verwendeten Beamten mit 
Ausnahme der Beamten der Justizanstalten hat 
der Personalsenatdes Gerichtshofes erster In­
stanz, die beim Oberlandesgel'icht verwendeten 
Beamten der Personalsenat des Oberlandesgerich­
tes und die beim Obersten Gerichtshof und Ver­
fassungsgerichtllhof verwendeten Beamten der 
Personalsenat des Obersten Gerichtshofes be­
ziehungsweise Verfassungsgerichtshofes zu beur­
teilen. Die beim Verwaltung~gerichtshof verwen­
deten Beamten sind von einem aus dem Präsi­
denten und Vizepräsidenten sowie aus drei wei-

teren vom Präsidenten für die Dauer von drei 
Kaleruderjahren zu bestellenden Mitgliedern 
dieses Gerichtshofes bestehenden Senat zu beur­
teiLen. Die Dienstbeurteilung der bei den Staats­
anwaltschaften oder Oberstaatsanwaltschaften 
verwendeten Beamten obliegt den bei den Ober­
staatsanwaltschaften einzurirutenden Dienstbeur­
teilungskommissionen. 

(7) Die Dienstbeurteilung der Beamten der 
Dienstklassen VII bis IX und aller Mitglieder 
der Dienstbeurteilungskommissionen obliegt den 
Dienstbeurteilungskommissionen bei der zustän­
dige? Zentralstelle. 

(8) Die Dienstbeurteilung der Dienststellen­
leiter obliegt den für die Beamten der unmittel­
bar übergeordneten Dienststelle zuständigen 
Dienstbeurteilungskommissionen. 

(9) Dienststellen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind die Behörden, 1\mter und anderen 
VerwaItungssteUen sowie die Anstalten und Be­
triebe des Bundes, die' nach ihrem organisato­
rischen Aufbau eine verwaltungs- oder betriebs­
technische Einheit darstellen. 

(10) Zentralstellen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind das BundeskanzIeramt und die 
übrigen Bundesministerien sowie die Dienststel­
len, die keinem Bundesministerium nachgeo.rd­
net sind. 

§ 16. (1) Di~ Vorsitzenden, deren Stellver­
treterund die erforderliche Anzahl der weiteren 
Mitglieder der Dienstbeurteilungskommissionen 
sind unter Bedachtnahme auf §17 aus dem 
Kreise der definitiven Beamten des Personal­
standes der Dienststelle, bei der eine Dienstbe­
urteilungskommission errichtet wird, vom Leiter 
der Zentralstelle, die der Obersten Dienstbeurtei­
lungskommission sind aus dem Kreise der defi­
nitiven Beamten aller ZentralsteUen von der 
Bundesregierung auf Antrag des Bundeskanzlers 
zu bestellen. Die aus dem Kreise der definitiven 
Beamten der Präsidentschaftskanzlei, der Kanzlei 
des Präsidenten des Nationalrates und des 
Rechnungshofes zu bestellenden Mitglieder sind 
von der Bundesregierung auf Grund von Vor­
schlägen dieser Zentralstellen zu bestellen. Die 
Mitglieder sind mit Wirkung vom 1. Jänner 
eines Kalenderjahres für die Dauer von drei 
Jahren zu bestellen. Scheiden MitgHeder während 
der Funktionsdauer aus, so sind, wenn es erfor­
derlich ist, für den Rest der Funktionsdauer 
andere Mitglieder zu bestellen. 

(2) Stehen aus dem P,ersonalstand einer Dienst­
stelle, bei der eine Dienstbeurteilungskommission 
zu errichten ist, die für die Zusammensetzung 
der. Senate erforderIichen Beamten nicht zur 
Verfügung, so sind ruese aus dem Personalstand 
einer anderen Dienststelle zu bestellen. Sollen 
diese aus dem Personalstand eines anderen 
Ressorts bestellt werden, so hat die Bestellung 

356 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 34

www.parlament.gv.at



356 der Beilagen 3 

im Einvernehmen mit dem zutänd~gen Bundes­
minister zu erfolgen.· Zu Mitgliedern der Dienst­
beuneilungskommissionen bei den Oberstaats­
anwaltschaften können zwei Räte des Ober­
landesgerichtes bestellt werden. 

(3) Zu Mitgliedern der Dienstbeurteilungs­
kommissionen dürfen nicht bestellt werden 
Beamte, die mit Personalangelegenheiten der 
Dienststelle betraut sind, sowie Beamte, über die 
rechtskräftig eine Disziplinarstrafe verhängt 
worden ist, solange diese im Stanclesausweis nicht 
gelöscht ist. Ferner dürfen Beamte, deren Mit­
gliedschaft zu den Dienstbeurteilungskommissio­
nen nach Abs. 4 oder 5 ruhen oder enden würde, 
nicht zu Mitgliedern der Dienstbeurteilungskom­
missionen bestellt werden. 

(4) Die Mitgli'edschaft zu den Dienstbeurtei­
lungskommissionen ruht in den Fällen der Be­
trauung mit den in Abs. 3 umschriebenen Per­
sonalangelegenheiten, der Einleitung eines Diszi­
plinarverfahrens (§ 113) wegen eines Dienstver­
gehens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß, 
der Suspendierung vom Dienst (§§ 144, 145), der 
Außerdienststellung, der Erteilungeines Urlau­
bes von mehr als drei Monaten und der Ablei­
stung des ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenz dienstes. 

(5) Die Mitgliedschaft zu den Dienstbeurtei­
lungskommissionen endet mit Ablauf der Bestel­
lungs.dauer, mit der Beendigung des Dienstver­
hältnisses, der rechtskräftigen Ve.rhängung einer 
Disziplinarstrafe, der übernahme in einen an­
deren Personalstand, der Versetzung zu einer 
Dienststelle, für deren Beamte eine andere 
Dienstbeurteilungskommission zuständig ist, der 
Vers.etzung ins Ausland, der Versetzung in den 
zeitlichen oder dauernden Ruhestand, dem über­
tritt in den dauernden Ruhestand sowie der An­
nahmeeiner Austrittserklärung (§ 84). 

§ 17. (1) Die Vorsitzenden der Dienstbeurtei­
lungskommissionen und deren Stellvertreter 
werden von dem jeweils rangältesten Mitglied 
der Dienstbeurteilungskommission vertreten. 

(2) Die Dienstbeurteilungskommissionen ent­
scheiden in Senaten, die aus fünf Mitgliedern 
bestehen, von denen eines den Vorsitz führt 
und ein anderes den Bericht erstattet. Der Be­
richterstatter wird vom Vorsitzenden des Senates 
bestimmt. Ein Beamter hat als Protokollführer 
(Abs. 13) mitzuwirken. 

(3) Den Senaten der Di'enstbeurteilungskom­
missionen hat nach Tunlichkeit ein rechtskundi­
ger Beamter anzugehören. Den Senaten der 
Dienstbeurteilungskommissionen bei Zentralstel­
Ien müssen drei Beamte der Dienstklassen VI bis 
IX angehören; wenigstens ein Mi.tglied muß 
rechtskundig sein. 

(4) Der Vorsitzende und zwei Mitglieder der 
Obersten D~enstbeurteilungskommissj0n müs-

sen rechtskundige Beamte sein. Wenigstens ein 
Mitglied muß der für den zu beurteil~nden 
ß.eamten zuständigen Zentralstelle angehören. 

(5) In den Senaten dürfen keine Mitglieder 
niedr~ger Verwendungsgruppen als der de:; zu 
beurteilenden Beamten mitwirken. Nach Tun­
lichkeit hat ein Senatsmitglied dem Dienstzweig 
des zu beurteilenden Beamten anzugehören. 

(6) Den Vorsitz im Senat führt das dem 
Dienstrang nach älteste Mitglied. Gehört einem 
Senat der Vorsitzende der DienstbeurteiIungs:­
kommission oder dessen Stellyertreter an, führt 
dieser den Vorsitz. 

(7) Die Senate fassen ihre Beschlüsse mit ab­
soluter Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung 
ist unzulässig. 

(8) Teilen sich die Stimmen in mehr als zwei 
versch,iedene Meinungen, so daß keine dieser 
Meinungen die erfor,derliche Mehrheit für sich 
hat, so hat der Vorsitzende zu versuchen, ob s,ich 
durch Teilung der Fragen und Wiederholung der 
Umfrage eine absolute Mehrheit erzielen lasse. 
Bleibt dieser Versuch erfolglos, so werden die 
dem zu beurteilenden Beamten nachteiligsten 
Stimmen den zunächst minder na.:hteiFgen so 
lange zugezählt, bis sich ,eine absolute Stimmen­
mehrheit ergibt. 

(9) Bei der Abstimmung stimmen die dtem 
Dienstrange nach jüngeren Senatsmitglieder vor 
den älteren. Der Berichterstatter stimmt zuerst, 
der Vorsitzende zuletzt. 

(10) Jedes Mitglied kann mehreren Senaten 
angehören. 

(11) De,r Vorsitzende, der Stellvertreter und 
die drei rangältesten weiteren Mitglieder der 
Dienstbeurteilungskommission haben vor Jahres­
schluß für die Dauer des folgenden Kalender­
jahres die Senate zusammenzusetzen und die 
Geschäfte unter den Senaten zu verteilen. Zu­
gleich ist die Reihenfolge zu bestimmen, in' der 
die übrigen Kommissionsmitglieder bei Verhin­
derung eines Senatsmitgliedes in die Senate ein­
treten. Sie haben im Falle der Notwendigkeit 
auch Änderungen der Geschäftseinteilung wäh­
rend des laufenden Kalenderjahres vorzunehmen. 
Die Geschäftsverteilung wird für jedes Kalender­
jahr f,estgesetzt. 

(12) Für die sachlichen Erfordernisse der 
Dienstbeurteilungskommissionen und die Besor­
gung ihrer Kanzleigeschäfte haben die Dienst­
stelLen aufzukommen, bei denen s,ie einges.etzt 
sind. 

(13) Die Vorstände der Dienststellen, bei 
denen Dienstbeurteilungskommissionen einge­
§etzt sind, bestimmen die Protokollführer. 

(14) Die Bestimmungen der §§ 16 und 17 über 
die Dienstbeurteilungskommissionen gelten für 
die Oberste Dienstbeurteilungskommission smn­
gemäß, sofern nichts anderes bestimm. ist. 

2 
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§ 18. (1) Der unmittelbar vorgesetzte AmtlS~ 
oder Abteilungsvorstand (Vorstand der Buchhal­
tung, Leiter des Kanzleidienstes) hat eine dem 
§ 20 entsprechende, mit der erforderlichen Be­
gründung verrehene Dienstbeschreibung zu ver­
fassen. Die Dienstbeschreibung eines Dienststel­
lerueiters obliegt den überwachenden Organen, 
wenn sokhe nicht bestehen, dem Vorstand der 
unmittelbar übergeordneten Dienststelle. Die 
Dienstbeschreibung ist im Dienstwege bis späte­
stens an dem der Dienstbeurteilungsperiode nach­
folgenden 15. Feber an die Dienstbeurteilungs­
kommission (Personals'enat) zu leiten. Die einge­
glied~rten: Zwischenstellen (überwachende o.r­
gane) haben sich über die Dienstbeschreibung, 
und zwar im Falle einer abweichenden Meinung 
mit Angahe der Gründe, zu äußern. 

(2) Das zur Dienstbeschreibung zuständige 
o.rgan soliden Beamten, de.%1en Dienstleistung 
in einer die Dienstbesehreibung beeinflussenden 
Weise nach,gelassen hat, unverzüglich nachweis-
lich ermahnen. ' 

letzte Dienstbeschreibung beschränken. Ein sol­
cher Hinweis ist nur zweimal nacheinander zu­
lässig. 

(7) Die Di.enstbeschreibung und Dienstbeur­
teilung hat zu entfallen, wenn ein Beamter aus 
anderen Gründen als wegen Untersuchungshaft, 
Verbüßung einer Freiheiustrafe, Suspendierung 
(§§ 144, 145) oder unentschuldigter Abwesenheit 
in einem der Dienstbeurteilung unterliegenden 
Kalenderjahr länger als sechs Monate keinen 
Dienst vers'ehen hat. In diesem Falle ist der 
Dienstpeurteilungskommission an Stelle der 
Dienstbeschreibung ein Bericht über den Entfall 
dier Dienstbeschreibung vorzulegen. 

(8) Von einer Dienstbeschrei:bung und Dienst­
beurteilung kann Abstand genommen werden, 
wenn sich die Dienstleistung des Beamten aus­
schließlich aus nicht in seinem Verschulden gele­
genen Gründen vorübergehend V'erschlechtert hat. 

(9) Alle zur Mitwirkung im Dienstbeurtei­
lungsverfahren berufenen Beamten haben bei 
Ausübung ihrer Funktion strenge Gewissen­
haftigkeit, Unparteilichkeit und strengste Ver­
sichwiegenheit zu beobachtlen. Die Dienstbeurtei­
lungskommissäonen haben il1!sbesondere auch auf 
die möglieh~teGleichmäßigkei1: in der Beurtei­
lUl1!g der Beamten bedacht zu sein. 

(3) Die Dienstbeschreibung eines Beamten ist 
von dem Vorstand (Abs. 1) der Dienststelle zu 
verfaSsen, deren Personalstan:d der Beamte am 
Ende des Jahres, für das die Dienstbeschreibung 
gilt, angehört hat. War der Beamte während des 
] ahres anderen Dienststellen zur Dienstleistung 
zugeteilt, so sind für die Dienstbeschreibung 
maßgebende Umstände von diesen Dienststellen § 19. (1) Die Dienstbeurteilungskommissionen 
dem beschreibenden Organ auf dessen Ersuchen (Personalsenate) haben auf Grund der vorllegen­
zur Kenntnis zu bringen. Di.e~es Ersuchen. ist den Dienstbeschreibung über die Gesamtbeurtei­
jedenfalls dann zu stellen, wenn die Dienstzutei- lung zu enucheiden. 
lung zu einer Dienststelle über drei Monare, bei I (2) I d' D' b eh 'b lh f 
D· "f 1 h ", "b ch M st ~e lensv es 'rru ung so mange ' a t, 

lenstpru ungs ergangen u er se sonate, cl ß k' ··eh d B'ld "b d b 
d h 

... . . 'a em: aUi'irel en es I' U er en zu e-
ge auert at. Hat SIch dIe DIenstzuteilung bel ch 'b cl B d' k 
einer Dienststelle auf den ganzen Beurteilungs- S r~ bn e~.e~n;tten bgew°t;ten ker et; . ann, 
:oeitraum erstreckt, so ist die Dienstbeschreibung so aen te.lenst eurt<: ungs ommllSSlon.en 

d V d (Ab 1) cl D
· 11- (Pe:rsonalsenatre) dlie notwendigen Erhebungen ~ 

von em orstan s. er lenstste W zu k" 
f d d 

'1 urzesten Weg vorzunehmen oder erforder-
ver assen, 'er er Beamte zugetet t war. I' h f 11 d' D' b ch'b d rc en a S le lenst es rel ung em zur 

(4) Tritt in der Person des beschreibenden 
Organs ein Wechsel ein, so hat das bisher für 
die Dienstbeschrerbung zuständige Organ alle für. 
die Dienstbeschreibung maßgebenden Umstände 
aus dem Beschreibungszeitraum seinem Nach­
folger zur Kenntnis zu bringen. Ist dies nicht 
möglich, so hat das für die Dienstbeschreibung 
zuständige Organ alle für die Dienstbeschrei­
bung maßgebenden Umstände zu erkunden. 

(5) Ist das na.ch, Abs. 3 für die Dienstbeschrei­
bung zuständige Organ verhindert, so hat die 
Dienstbeschreibung der Vertreter des Organs, 
das die Dienstbeschr.eibung durchzuführen gehabt 
hätte, zu verfassen. 

(6) Hat bei alljährlich zu beschreihenden Be­
amten das beschreibende Organ festgestellt, daß 
keine Knderung gegenüber der letzten Dienst­
beschreibung eingetreten ist, so kann sich die 
Dienstbeschreibung auf einen Hinweis auf die 

Dienstbeschreibung zuständigen Organ zur Er­
gänzung oder Verbesserung innerhalb. einer 
Frist velin längstens vier Wochen zurückzureichen. 

§ 20. (1) Bei der Entscheidul1!g der Dienst­
beurteilungskomm~ssionen ist zu berücksichtigen: 

1. die faChliChen Kenntnisse, insbesondere der 
zur Amtsführung notwendigen Vorschriften; 

2. die Fähigkeiten und die Auffassung; 

3. FLeiß" Ausdauer, Gewiss,enhaftigkeit, Ver­
läßlichkeit, Verantwortungsbewußtsein und Ar­
beitstempo; 

4. Bewährung im Parteienverkehr und Außen­
d:~enst; 

5. Ausdrucksfähigkeit (schrdftlichund münd­
lich) in der deutschen Sprache und, sofern es für 
den Dienst erforderlich ist, die Kel1!ntnis von 
Fremdsprachen; 
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6. Verhalten im D~enst, insbesondere Beneh­
men gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern, 
sowie Verhalten außerhalb des Dienstes, sofern 
RÜcXwirkung,en auf den Dienst eintreten; 

7. bei Beamten, deren Berufung auf einen 
leitenden Posten in Frage kommt, Eignung für 
einen solchen; 

8. Bewährung als Vorgesetzter; 

9. Erfolg der Verwendung. 

(2) Besondere für rue Dienstbeurteilung ent­
scheidende Umstände 'sind ausdrücklich anzu­
führen. 

(3) Die Gesamtbeurteilung hat zu lauten: 

1. ausgezeichnet, bei hervorragenden Kennt­
nissen, Fähigkeiten und, Leistungen; 

2. sehr gut, bei überdurchschnittlichen Kennt­
nissen, Fähigkeiten und Leistungen; 

3. gut, bei durchschnittlichen Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Leistungen; 

4. entsprechend,' wenn ,das zur ordnungs­
gemäß,en Versehung des Dienstes unerläßliche 
Mindestmaß an Leistung ständig erreicht wird; 

5. nicht entsprechend. wenn das zur ordnungs­
gemäßen Versehung des Dienstes unerläßliche 

, Mindestmaß an Leistung nicht erreicht wird. 

(4) Lautet die Gesamtbeurteilung mindestens 
auf "gut", so gilt die für den Eintritt der Zeit­
vorrückung' erforderüchte DurchschnittlSleistung 
als erbracht. 

(5) Ist gegen den Beamten wegen eines in den 
Beurteilungszeitraum fallenden Verhaltens ein 
Dis7Jiplina:rverfahren wegen Verdachtes eines 
Dienstvergehens eingeleitet worden (§ 113), so 
ist das Verfahren vor der Dienstbeurteilungs­
kommission bis zur rechtskräftigen Beendigung 
des Disziplinarverfahrens zu unterbrechen;" 

'3. Nach § 20 ist folg,ender § 20 a einzufügen: 

,,§ 20 a. (1) Ober die Gesamtbeurteilung ent­
scheidet die Dtienstbeuroeilungskommission mit 
Beschluß. Die Beschlußausfertigung ist zu eigenen 
Handen zuzustellen. 

(2) Gegen den Beschluß nach Aos. 1 kann 
binnen zwei Wochen schriftlich VorsteUung er­
hoben werden. Die Vorstellung hat einen begrün­
deten Antrag zu enthalten. Auf Grund der Vor­
stellung entscheidet die Dienstbeurteilungskom­
mission ohne mündliche Verhandlung über die 
Gesamtbeurteilung mit Bescheid. Erforderlichen­
falls hat die Dienstbeurteilungskommission den 
DienS'tstellenleiter, allfällige Zwischenvorgesetzte, 
andere Zeugen und den zu beurteilenden Beam­
ten zu hören. Wird der Vorstellung nicht voll­
inhaltLich Rechnung getragen, ist der Besch'eid zu 
begründen. 

(3) Gegen den Bescheid ist eine binnen zwei 
Wochen nach ZusteUung bei der Dienstbeurtei­
lungskommission einzubringende schriftliche Be­
rufung zulässig. Ober die Berufung entscheidet 
die nach § 15 Ahs. 3 zuständige Dienstbeurtei­
lungskommission. Der Berufungsbescheid ist zu 
begründen. 

(4) Der Beamte hat das Recht, nach. Zustellung 
der Gesamtbeurteilung gemäß Abs. 1 in seine 
Dienstbeschreibung und Dienstbeurteilungstabelle 
(Gesamtbeurteilung und Einzelpunkte) Einsicht 
zu nehmen. 

(5) Gegen die Entscheidung des Personalsenates 
(§ is Abs. 6) ffit binnen zwei Wochen nach Zu­
srellung eine bei dem Personalsenat einzubrin­
gende Beschwerde zulässig. Ober die Beschwerde 
entsch'eidet der Persona1~enat des übergeordneten 
Ger~chtshofes. Diese Entscheidung ist zu be­
gründen. ' 

(6) Die Dienstbeurteilungskommissionen (Per­
sonalsenate) erster Instanz sind verpflichtet, über 
die Dienstbeschreibung nach deren Einlangen 
ohne unnötigen Aufschub zu entscheiden. Ober 
Berufungen (Beschwerden nach Abs. 5) ist inner­
halb von sechs Monaten nach deren Einlangen 
zu entscheiden. 1 

(7) Hat die Dienstbeurteilungskommission 
erster Instanz innerhalb von drei Monaten nach I 

Einlangen der Dienstbeschreibung nicht entschie­
den, so karin der Beamte schriftlich die Entschei­
dung durch die im Rechtswege (§ 15 Abs. 3) zu­
ständige Dienstbeurteilungskommission (Oberste 
Dienstbeurteilungskommission, Personalsenat des 
übergeordneten Gerichtshofes) beantragen. Ein 
solches Verlangen ist bei der Dienstbeurteilungs­
kommission erster Instanz einzubringen. Ent­
scheidet diese Dienstbeurteilungskommission nicht 
innerhalb von zwei Wochen, so ist die Dienstbe­
schreibung mit dem Antrag der im Rechtszug 
zuständigen Dienstbeurteilungskommission vor­
zulegen, die ihrerseits innerhalb von weiteren 
drei Monaten über die Gesamtbeurteilung zu 
entscheiden hat. Der Antrag ist abzuweisen, 
wenn die Verzögerung nicht ausschließlich auf 
das Verschulden der Dienstbeurteilungskom­
mission erster Instanz zurücXzuführen ist. 

(8) Die Entscheidung der Dienstbeurteilungs­
kommission (Personalsenat) ist nach Rechtskraft 
in den Standesausweis einzutragen." 

\ 

4. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wenn es im Interesse des Dienstes not­
wendig ist, muß der Beamte auf Weisung seiner 
Vorgesetzten bei der Dienststelle, bei der ~r in 
Verwendung steht, oder bei anderen Dienst­
stellen auch Amtsgeschäfte, die nicht zu den ge-
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wöhnlichen Dienstverrichtungen von Beamten 
desselben Dienstzweiges gehören, vorübergehend 
besorgen." 

5. Ferner sind dem § 22 folgende Absätze an­
zufügen: 

,,(3) Der Auftrag, Dienstverrichtungen gemäß 
Abs. 1 oder 2 bei einer anderen Dienststelle zu 
besorgen (Dienstzuteilung), darf ohne schriftliche 
Zustimmung des Beamten. höchstens für die 
Dauer von insgesamt 90 Tagen in einem Kalen­
derjahr ausgesprochen werden. Eine darüber 
hinausgehende Zuteilung ohne Zustimmung. des 
Beamten ist nur dann zulässig, wenn die ord­
nungsgemäße Abwicklung oder Aufrechterhaltung 
des Dienstbetriebes auf andere Weise nicht ge­
währleistet werden kann oder es sich um eine 
Dienstzuteilung zum Zwecke einer Ausbildung 
handelt. Bei einer Dienstzuteilung ist auf die 
dienstrechtliche Stellung, bei einer Dienstzuteilung 
an einen anderen Dienstort auch auf die persön­
lichen, familiären und sozialen Verhältnisse des 
Beamten Bedacht zu nehmen. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 finden auf 
a) Angehörige des Bundesheeres und Beamte 

der Heeresverwaltung im Falle der Anord­
nung eines Einsatzes zu einem der im§ 2 
des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/1955, ge­
nannten Zwecke oder eines Einsatzes nach 
§ 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 
30. Juni 1965,BGBL Nr. 173, über die Ent­
sendung österreichischer Einheiten zur 
Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen, 

b) Angehörige der Bundespolizei und der 
Bundesgendarmerie im Falle der Anord­
nung eines besonderen Einsatzes zum 
Zwecke der Aufrechterhaltung der öffent­
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder 
eines Einsatzes nach § 1 des Bundesver­
fassungsgesetzes vom 30. Juni 1965, BGBL 
Nr. 173, über die Entsendung österreichi­
scher Einheiten zur Hilfeleistung in das 
Ausland auf Ersuchen internationaler Or­
ganisationen 
und 

c) Angehörige des Bundesministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten 

keine Anwendung." 

6. § 29 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Dem Beamten ist auf Antrag für die 
Dauer eines Kuraufenthaltes Dienstbefreiung zu 
gewähren, wenn' ' 

a) ein Sozialversicherungsträger oder ein 
Landesinvalidenamt die Kosten der Kur 
trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet 
und 

b) die Kur in der Benützung einer Mineral­
quelle oder eines Moorbades oder im Auf­
enthalt in einem vorgeschriebenen Klima 
oder in der therapeutischen Anwendung 
von kaltem Wasser (sogenannte "Kneipp­
Kuren") besteht und ärztlich überwacht 
wird. 

Bei der zeitlichen Einteilung der Dienstbefreiung 
ist auf zwingende dienstliche Gründe Rücksicht 
zu nehmen." 

7. § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. (1) Der Beamte kann innerhalb des 
Dienstzweiges und des Ressorts, dem er ange­
hört, aus wichtigen dienstlichen Interessen zu 
einer anderen Dienststelle versetzt werden. Das 
Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses 
ist nicht erforderlich für Versetzungen während 
des provisorischen Dienstverhältnisses und für 
Versetzungen in Dienstbereichen, bei denen es 
nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die 
Beamten der Dienststellen nach einiger Zeit zu 
einer anderen Dienststelle zu versetzen. 

. (2) Bei Abberufung von der bisherigen Ver­
wendung ist gleichzeitig, wenn dies jedoch aus 
Rücksichten des Dienstes nicht möglich ist, 
spätestens zwei Monate nach der Abberufung 
eine neue Verwendung zuzuweisen. Die Bestim­
mungen der §§ 144 und 145 werden hiedurch 
nicht berührt. 

(3) Einer Versetzung ist gleichzuhaIten die Ab­
berufung eines Beamten von seiner bisherigen 
Verwendung (Funktion) unter Zuweisung einer 
neuen Verwendung, wenn 

a) durch die neue Verwendung in der Lauf­
bahn des Beamten eine V-erschlechterung 
zu erWarten ist; 

b) die neue Verwendung der bisherigen Ver­
wendung des Beamten nicht mindestens 
gleichwertig ist; 

c) die neue Verwendung des Beamten einer 
langdauernden und umfangreichen Ein­
arbeitung bedarf. 

Einer Versetzung ist ferner gleichzuhaIten die 
Abberufung eines Beamt.en von seiner bisherigen 
Verwendung ohne gleichzeitige Zuweisung einer 
neuen Verwendung. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten nicht 
für die Zuweisung einer vorübergehenden Ver­
wendung, soweit ihre Dauer drei Monate nicht 
übersteigt. Abs. 3 findet ferner keine Anwendung 
auf die Beendigung der vorläufigen Ausübung 
einer höheren Verwendung zur Vertretung eines 
an der Dienstausübung verhinderten oder zur 
provisorischen Führung der Funktion an Stelle 
des aus dieser Funktion ausgeschiedenen Beamten. 

G5)Bei einer Versetzung an einen anderen 
Dienstort von Amts wegen sind die persönlichen, 

I 

356 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 34

www.parlament.gv.at



356 der Beilagen 7 

familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten 
zu berücksichtigen. Eine Versetzung ist unzu­
lässig, wenn sie für den Beamten einen wesent­
lichen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten würde 
und ein anderer geeigneter Beamter, bei dem dies 
nicht der Fall ist, zur Verfügung steht. 

(6) Ist die Versetzung eines Beamten von Amts 
wegen in Aussicht genommen, so ist der Beamte 
hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner 
neuen Diensnstelle und Vierwenclung mit dem 
Beifügen zu verständigen, daß es ihm freisteht, 
gegen die beabsichtigte Maßnahme binnen zwei 
Wochen nach Zustellung Einwendungen vorzu­
bringen. Werden innerhalb der angegebenen 
Frist solche Einwendungen nicht vorgebracht, so 
gilt dies als Zustimmung zur Versetzung. 

(7) Die Versetzung ist mit Bescheid zu ver­
fügen; eine Berufung gegen diesen Bescheid hat 
aufschiebende Wirkung. . 

(8) Im Falle der Versetzung an einen anderen 
Dienstort ist dem Beamten eine angemessene 
übersiedlungsfrist zu gewähren. 

(9) Die Abs. 3, 5 und 7 finden keine Anwen­
dung auf Versetzungen in Dienstbereichen, bei 
denen es nach der Natur des Dienstes notwendig 
ist, die Beamten d-er einzelnen Dienststellen nach 
einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu ver­
setzen." 

8. Die §§ 73 und 74 werden aufgehoben. 

9. Nach § 87 ist folgend·er § 87a einzufügen: 

,,§ 87 a. (1) Durch Verjährung wird die Ver­
folgung des Beamten wegen Verletzung der 
Standes- oder Amtspflichten ausgeschlossen, wenn 
gegen ihn innerhalb der Verjährungsfristen ein 
Disziplinarverfahren nicht eingeleitet, über ihn 
eine Ordnungsstrafe nicht verhängt oder zu 
seinem Nachteil ein rechtskräftig beendetes Diszi­
plinarverfahren nicht wiederaufgenommen 
worden ist. 

(2) Pflichtverletzungen, die zugleich auch als 
Verbrechen nach den Strafgesetzen zu verfolgen 
sind, verjähren nicht. 

(3) Die Verjährungsfrist beträgt bei Dienstver­
gehen fünf Jahre, bei Ordnungswidrigkeiten 
zwei Jahre. ' 

(4) Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt im 
Zeitpunkt ,der B1eendigung des pflichtwidnigen 
Verhaltens oder, wenn dieses bereits Gegenstand­
eines Disziplinarverfahrens gewesen ist, mit 
dessen rechtskräftiger Erledigung. 

(5) Der Lauf der Vierjährungsfrist wird unter­
brochen, wenn der Beamte innerhalb der Ver­
jährungsf,rist eine neue als Dienstvergehen oder 
Ordnungswidrigkeit zu ahndende Pflichtver­
letzung begangen hat. Sie beginnt im Zeitpunkt 
der Beendigung des neuen pflichtwidrigen Ver­
haltens von neuem zu laufen. 

(6) Der Lauf der Verjährungsfrist wird für die. 
Dauer des strafgerichtlichen Verfahrens oder des 
Verwaltungsstrafverfahrens gehemmt, wenn die 
Pflichtverletzung des Beamten Gegenstand eines 
soldlen Verfahrens ist." 

10. § 90 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Geldbuße darf im einzelnen Fall den 
Betrag von 5 v. H. des Monatsbezuges unter 
Ausschluß der Haushaltszulage nicht übersteigen. 
Die Summe der einem Bundesbeamten innerhalb 
eines· Kalenderjahres rechtskräftig auferlegten 
Geldbußen darf die Hälfte seines Monatsbezuges 
mit Ausschluß der Haushaltszulage nicht über­
steigen." 

. 11. § 93 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 

"c) die Minderung des Monatsbezuges unter 
Ausschluß der Haushaltszulage,". 

12. Nach lit. b des § 100 Abs. 1 ist ein Punkt 
zu setzen und folgende Bestimmung anzufügen: 

"c) Eine Oberste Disziplinarkommission beim 
Bundeskanzleramt. " 

13. § 101 Abs.l hat zu lauten: 

,,(1) Jede Disziplinarkommission besteht aus 
dem Vorsitzenden, dessen Stellvertretern und der 
erforderlichen Anzahl weiterer Mitglieder." 

14. § 101 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 

,,(3) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinar­
kommissionen ruht in den Fällen der Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens (§ 113) wegen eines 
'Dienstvergehens bis zu dessen rechtskräftigem 
Abschluß, der Suspendilerung vom Di,enst (§§ 144, 
145), der Außerdienststellung, der Erteilung eine5 
Urlaubes von mehr als drei Monaten und der 
Ableistung des ordentlichen oder außerordent­
lichen Präsenzdienstes. 

(4) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkom­
missionen endet mit Ablauf. der Bestellungsdauer, 
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses, der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinar­
strafe, der übernahme in einen anderen Personal­
stand, der Versetzung zu einer Dienststelle, für 
deren Beamte eine andere Disziplinarkommission 
zuständig ist, der Versetzung ins Ausland, der 
Versetzung in den zeitlichen oder dauernden 
Ruhestand, dem übertritt in den dauernden 
Ruhestand sowie der Annahme einer Austlritts­
erklärung (§ 84)." 

15. Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 101 er­
halten die Absatzbezeichnung ,,5" und ,,6". 
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16. Nach § 101 ist folgender § 101 a einzu­
fügen: 

,,§ 101 a. (1) Der Vorsitzende, die Stellvertreter 
und die erforderliche Anzahl weiterer Mitglieder 
der Disziplinarkommissionen und der Disziplinar­
oberkommissionen sind vom Leiter der Zentral­
stelle aus dem Kreise der definitiven Beamten 
des Personalstandes der Dienststelle, bei der eine 
Disziplinarkommission eingesetzt ist, mit Wirk­
samkeit vom 1. Jänner eines Kalenderjahres für 
d4e Dauer von drei Jahren zu bestellen. 

(2) Zu MitgLiedex;n der Diszip1inarkommission 
bei der Oberstaatsanwaltschaft können auch Räte 
des Oberlandesgerichtes bestellt werden. 

(3) Der Vorsitzende, die Stellvertreter und die 
übrigen Mitglieder der Obersten Disziplinar­

. kommission sind vom Bundespräsidenten auf 
Vorschlag der Bundesregierung aus dem Kreise 
der definitiven Beamten aller Zentralstellen für 
die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Hinsicht­
lich der aus dem Kreise der definitiven Beamten 
der Präsidentschaftskanzlei, der Kanzlei des Prä­
sidenten des Nationalrates und des Rechnungs­
hofes zu bestellenden Mitglieder ist die Bundes­
regierung an die Vorschläge dieser Zentralstellen 
gebunden. 

(4) Die Vorsitzenden der Disziplinarkommis­
sionen und deren Stellvertreter werden von dem 
jeweils rangältesten Mitglied der Disziplinarkom­
missionen vertreten." 

17. § 102 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Als Disziplinarbehörde erster Instanz sind 
zuständig: 

a) die Disziplinarkommissionen (§ 100 Abs. 1 
lit. a) für alle Beamten, die bei der betref­
fenden Dienststelle oder einer ihr unter­
stehenden Dienststelle verwendet werden 
oder der Disziplinarkomm~s'S.ion gemäß 
§ 100 Abs. 2 zugewiesen sind, mit 
Ausnahme der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung von der Dienstklasse VII auf­
wärts, der leitenden Staatsanwälte, der 
staatsanwaltschaftlichen Beamten von der 
Standesgruppe 5 aufwärts und der Landes­
sch ulinspektoren; 

b) die Diszlplinaroberkommissionen (§ 100 
Abs. 1 lit. b) für alle dem Personalstand der 
Zentralstelle . angehörenden oder bei der 
Zentralstelle verwendeten Beamten und die 
ressortmäßig unterstehenden Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung von der Dienst­
klasse VII aufwärts, die leitenden Staats­
anwälte und staatsanwaltschaftlichen Beam­
ten von der Standesgruppe 5 aufwärts und 
der Landesschulinspektoren. 

(2) Als Disziplinarbehörden zweiter Instanz 
sind zuständig: 

a) die Disziplinaroberkommissionen gegen 
Entscheidungen der Disziplinarkommis­
sionen und 

b) die Oberste Disziplinarkommission gegen 
Entscheidungen der Disziplinaroberkom­
missionen als erste Instanz." 

18. § 103 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Streitigkeiten über die Zuständigkeit der 
Disziplinarkommissionen entscheiden die Diszi­
plinaroberkommissionen, über solche der Diszi­
plinarkommissionen und Disziplinaroberkommis­
sionen sowie der Disziplinaroberkommissionen 
die Oberste Disziplinarkommission." 

19. § 104 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Die Disziplinarkommissionen entscheiden 
in Senaten, die aus dem Vorsitzenden oder dessen 
Stellvertreter und vier weiteren Mitgliedern be­
stehen, von denen eines den Bericht erstattet. 
Der Berichterstatter wird vom Vorsitzenden des 
Senates bestimmt. Von den Mitgliedern müssen 
wenigstens zwei rechtskundig sein. Den Senats­
vorsitz führt der Vorsitzende der Disziplinar­
kommission oder dessen Stellvertreter. Jedes Mit­
glied kann mehreren Senaten angehören. 

(2) In den Senaten der Obersten Disziplinar­
kommission müssen auch der Vorsitzende und 
dessen Stellvertreter rechtskundig sein. Wenig­
stens zwei Mitglieder der Obersten Disziplinar­
kommission müssen dem Ressort des beschuldig­
ten Beamten angehören." 

20. Dem § 104 ist folgender Absatz anzufügen: 

. ,,(4) Ein aus fünf Mitgliedern bestehender 
Senat, dem der Vorsitzende, dessen Stellvertreter 
und allenfalls rangälteste weitere Mitglieder der 
Disziplinarkommission angehören, hat bis Jahres­
schluß für die Dauer des folgenden Kalender­
jahres die Senate zusammenzusetzen und die Ge- ' 
schäfte unter die Senate zu verteilen. Zug~eich hat 
er die Reihenfolge zu bestimmen, in der die übri­
gen Kommissionsmitglieder bei der Verhinderung 
eines Senatsmitgliedes als Ersatzmitglieder in die 
Senate eintreten. Der Senat hat ferner im Falle 
der Notwendigkeit auch Änderungen der Ge­
schäftseinteilung während des laufenden Kalen­
derjahres vorzunehmen. Die Geschäftsverteilung 
wird für jedes Kalenderjahr festgesetzt." 

21. § 106 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Vorstände dieser Behörden bestimmen 
auch aus der Zahl der ihnen unterstehenden Be­
amten die Protokollführer für die Disziplinar­
verhandlungen. " 
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22. § 108 hat zu lauten: 

,,§ 108. Die Bestimmungen des § 101 Abs. 3 
und 4 finden sinngemäß auf den Untersuchungs­
kommissär und den Disziplinaranwalt Anwen­
dung." 

23. § 110 hat zu lauten: 

,,§ 110. (1) Wenn bei einer Disziplinarkommis­
sion oder Disziplinaroberkommission die zur Bil­
dung des Senates erforderliche Anzahl von Mit­
gliedern nicht zur Verfügung steht, hat die Diszi­
plinaroberkommission beziehungsweise Oberste 
Disziplinarkommission die Disziplinarsache an 
eine andere Disziplinarkommission beziehungs­
weise Disziplinaroberkommission zu verweisen. 

(2) Das gleiche kann sie auf Antrag des Diszi­
plinaranwaltes oder des beschuldigten Beamten 
verfügen, wenn Gründe vorhanden sind, welche 
die Unbefangenheit der zuständigen Disziplinar­
kommission beziehungsweise Disziplinaroberkom­
mission bezweifeln lassen." 

24. Dem bisherigen Wortlaut des § 112, der die 
Absatzbezeichnung ,,(1)" erhält, wird folgender 
Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Hat ein Beamter die Einleitung einer Diszi­
plinaruntersuchung gegen sich beantragt, so ist 
der Antrag im Dienstwege unverzüglich der zu­
ständigen Disziplinarkommission zu übermitteln. 
Die Bestimmungen des Abs. 1 sind sinngemäß 
anzuwenden. " 

25. § 118 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Auf den Untersuchungskommissär finden 
die Bestimmungen des § 111 Abs. 1 sinngemäß 
Anwendung." 

26. Dem § 127 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Wenn es ohne Gefahr für den Dienst, 
insbesondere für die Aufrechterhaltung der Diszi­
plin, möglich ist und nach den Umständen des 
Falles und nach der Persönlichkeit des Beamten 
angenommen werden kann, daß ein Schuldspruch 
allein genügen wird, den Beamten von weiteren 
Verfehlungen abzuhalten, kann vom Ausspruch 
über die Verhängung einer Disziplinarstrafe ab~ 
gesehen werden. Wird der Beamte eines vor Ab­
lauf von drei Jahren ab Rechtskraft dieses Er­
kennntnisses begangenen weiteren Dienstver­
gehens für schuldig erkannt, so ist bei der Be­
messung der Strafe der früher gefällte Schuld­
spruch zu berücksichtigen, sofern das Dienstver­
gehen auf der gleichen schädigenden Neigung 
beruht." 

Artikel 11 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
werden aufgehoben: 

1. § 13 der Verordnung des Bunc1esministe­
riums für Justiz vom 9. Mai 1951, BGBL Nr. 264, 
womit die Geschäftsordnung der Gerichte 1. und 
H. Instanz (Geo.) teilweise geändert und neu ver­
lautbart wird, in der Fassung der Verordnung des 
Bundesministeriums für Justiz vom 24. Juni 1957, 
BGBI. Nr. 156, womit das 1. Hauptstück der Ge­
sch~ftsotdnung für die Gerichte I. und H.· In­
stanz geändert wird, soweit diese Vorschrift noch 
in Geltung steht. 

2. § 4 der Verordnung des Bundesministeriums 
für Justiz vom 22. Oktober 1951, BGBL Nr. 267, 
über die innere Einrichtung und Geschäftsord­
nung der Oberstaatsanwaltschaften und Staats­
anwaltschaften und über die Besorgung des sta.ats­
anwaltschaftlichen Dienstes bei den Bezirksgerich­
ten(StaGeo.), in der Fassung der Verordnung 
des Bundesministeriums für Justiz vom 26. Juni 
1957, BGBL Nr. 157. 

3. § 13 Z. 3 der Verordnung des Bundesmini­
steriums für Justiz vom 21. Dezember 1921, 
BGBL Nr. 748, über die Zusammensetzung und 
den Wirkungskreis der Personalsenate der Ge­
richtshöfe erster und zweiter Instanz, in der 
Fassung der Verordnung vom 25. Oktober 1926, 
BGBL Nr. 315, über die Zusammensetzung der 
Personalsenate der Gerichtshöfe erster und zwei­
ter Instanz und des Art. IV der Verordnung des 
Bundesministers für Justiz vom 1. März 1930, 
BGBL Nr. 74, womit im Einvernehmen mit den 
beteiligten Bundesministern und dem Rechnungs­
hof eine neue Geschäftsordnung für die Gerichte 
1. und 11. Instanz (Geo.) erlassen wird. 

4. § 7 Z. 4 der Verordnung des Bundeskanzler­
amtes vom 18. Juni 1925, BGBL Nr. 192, über 
die Zusammensetzung und (len Wirkungskreis 
des Personalsenates beim Obersten Gerichtshof. 

Artikel III 

übergangsbestimmungen 

(1) Für den Qualifikationszeitravm 1966 finden 
die. Vorschriften der §§ 14 bis 20 der Dienstprag­
matik in der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes Anwendung. Die Mitglieder der 
Dienstbeurteilungskommission nach § 16 sind bis 
zum 30. November 1967 mit Wirkung vom 
1. Jänner 1968 zu bestellen. 

(2) über nach den Bestimmungen des Abs. 1 
erster Satz anhängige Rechtsmittel haben vom 
1. Jänner 1968 an die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes eingerichteten Dienstbeur­
teilungskommissionen nach den vor dem Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes in Geltung gewesenen 
Bestimmungen zu entscheiden. 
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(3) Die Mitglieder der Disziplinarkommissionen 
sind erstmals spätestens bis 31. März 1967 für eine 
Funktionsdauer vom 1. Mai 1967 bis 31. Dezem­
ber 1969 zu bestellen. Dasselbe gilt für die Mit­
glieder der Obersten Disziplinarkommission mit 
der Maßgabe, daß die Funktionsdauer mit 31. De­
zember 1971 endet. Die Zusammensetzung der 
Senate lind die Geschäftsverteilung der Diszipli­
narkommissionen für das Jahr 1967 ist unter 
Anwendung der Bestimmungen des § 104 Abs. 4 
bis zum 30. April 1967 mit Wirkung vom 1. Mai 
1967 vorzunehmen. Die vor dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes bestellten Disziplinarkom­
missionen haben ihre Tätigkeit am 30. April 1967 
einzustellen, falls jedoch bereits eine mündliche 
verhandlung stattgefunden hat, bis zum Abschluß 
des Verfahrens fortzusetzen. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch, 
die nur ein Bundesministeriumhetreffen, dieses 
Bundesministerium betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Mit einem Initiativantrag vom 5~ Feber 1964, 
betreffend ein 1. Bundesbeamtenschutzgelletz 
(96/A; II-249 der Beilagen zu den stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates, X. GP.), war 
beabsichtigt, eine Ände.rung der die Versetzung 
der Bundesbeamten betreffenden Bestimmung 
der Dienstpragmatik herbeizuführen. 

Ein neuerlicher Initiativantrag vom 17. Juli 
1964, betreffend ein 2. Bundesbeamtenschutz­
gesetz (120/A; II-414 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates, 
X. GP.), führte in seiner Begründung an, daß 
eine günstigere Rechtsstellung der Bundesbeam­
ten nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch 
dadurch erreicht werden solle, daß die Vorrtahme 
der Qualifikation, die Durchführung eines Diszi­
plinarverfahrens sowie eine vorübergehende 
Dienstzuteilung nur unter entsprechenden Ga­
rantien zu erfolgen habe. 

Der 2. Initiativantrag zielte insofern auf eine 
l'ichterähnlich'e Svel1ung der Mitglieder der Quali­
fikations- . und Disziplinarkommissionen, als de­
ren Mitglieder währ·end der Dauer ihrer Funk­
tionsperiode nur aus den im Ges,etz aufgezählten 
Gründen abberufen werden können. Ferner 
enthält er eine Bestimmung, daß Disziplina.r­
anzeigen jeder Art, auch wenn sie der Beamte 
gegen sich selbst erstattet hat, der zuständigen 
Disziplinarkommission vorzulegen sind. 

Den oberwähnten Wünschen sowie ver­
schiedenen Stellungsnahmen der Ressorts und 
wiederholten Anregungen des Verhandlungsaus­
schusses der vier Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes Rechnung tragend, soUen nun die für 
die Qualifikation, di,e Versetzung und die Ver­
wendung der Beamten geltenden Bestimmungen 
der aus dem Jahre 1914 stammenden Dienst­
pragmatik neu gefaßt und einig,e zusätzliche Be­
stimmungen über die Ahndung von Pflichtver­
letzungen getroffen werden. 

Die Bestimmungen über die Qualifikation sind 
derzeit in den §§ 14 bis 20 DP.emhalten. Diese 
Bestimmungen sollen mit dem Entwurf neu ge­
faßt und hiebei ein Teil der in der Si:tzung der 
Bundesregierung vom 16. Dezember 1956 be­
schlossenen Grundsätze für die Durchführung 
der Qualifikation der Bundesbeamoen, verlaut-

bart mit Rundschreiben des Bundeskanzleramtes 
vom 19. Dezember 1956, Z1. 65.567-3/56 (im 
folgenden "Richtlinien" genannt), in den Ge­
setzestext übernommen werden. 

Bezüglich der Bestimmungen des § 22 DP. 
über die Verwendung von Bundesbeamten bei 
anderen Dienststellen und des § 67 DP. über 
die Versetzung ist eine weitgehende Einschrän­
kung vorgesehen, durch die der Beamte bei Auf­
rechterhaltung der notwendigen Beweglichkeit 
der Verwaltung gegen vermeidbare soziale 
Härten, insbesondere aber gegen willkürliche 
Maßnahmen, geschützt werden soll. 

Die Bestimmungen des V. Abschnittes der 
Dienstpragmatik (Ahndung von· Pflichtverletzun­
g.en) sollen durch die Einführung der Rechts­
institute der Verjährung und Schaffung der Mög-. 
lichkeit einer bedingten Verurteilung und der 
Berufungsmöglichkeit gegen die Entscheidung 
der Disziplinaroherkommissioneneine Bereiche­
rung erfahren .. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 

Zu Z. 1: 

Das Fremdwort "Qualifikation" w.ird durch 
den Ausdruck "Dienstbeurteilung" ersetzt. Dem­
entsprechend werden in dem Entwurf nicht mehr 
die Ausdrücke "Qualifikationsbeschreibung" , 
"Qualfikationskommiss.ion" u. dgl., sondern die 
Ausdrücke "Dienstbeschreibung", "Dienstbeur­
teilungskommission" usw. v·erwendet. 

Zu Z. 2: 

§ 14: 

Abs. 1 umschreibt den Personenkreis, der all­
jährlich zu beurteilen ist. 

Abs. 2 regelt die Frage, wann die staatsanwalt­
schaftlichen Beamten zu beurteilen sind. Staats­
anwaltschaftliche Beamte der Standesgruppen 2 
bis 4 sind derzeit gemäß § 13 Abs. 1 zweiter 
Satz Geo., BGBl. Nr. 264/1951, in der Fassung 
BGBl.Nr. 156/1957, in Verbindung mit § 4 
Abs. 4 StaGeo., BGBl. Nr. 267/1951, im ersten 
Viertel des auf ihre Ernennung oder Beförderung 
in eine höhere Standesgruppe folgenden zweiten 

3 
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Kalenderjahres zu' beschreiben. Eine analoge kommissionen bei ZentraIstellen als erste Instanz 
Regelung besteht für Richter in § 51 Abs. 2 richten. Bei den bei nachgeordneren Dienststellen 
erster Satz Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305! errichteten Dienstbeurteilungskommissionen geht 
1961. Die Bestimmungen der Geo. soHen nun- der Rechtszug von den Dienstbeurteilungskom­
mehr m die Dienstpragmatik übernommen missionen an die zuständige Dienstbeurteilungs­
werden. kommission bei der Zentralstelle. Auf diese Weise 

Abs. 3 umfaßt den Personenkreis, der grund- ist für jeden Beamten ein zweistufiger Instanzen­
sätzlich alle drei Jahre zu beurteilen ist. Durch zug gesichtert, ohne daß eine überlastung der 
weitgehende Einführung einer nur aUe drei Jahre Obersten Dienstbeurteilungskommission eintritt. 
stattfindenden Dienstbeurteilung an Stelle einer Die Schaffung einer Obersten Dienstbeurteilungs­
bisher alljährlichen Qualifikation soll, einem kommission entspricht auch den Bedürfnissen der 
Wunsch der Ressorts folgend, eine Entlastung der Z!!ntralstellen, bei denen es aus personellen 
Verwaltung eintreten. Die Aufnahme der 1it. a Gründen kaum möglich ist, BeuI't·eilungskommis­
und b des Abs. 4 in den Gesetzestext entspricht sionen Cl'st;er' un.d zweiter Instanz im eigenen 
der derzeitigen Praxis. Bereich zu errichten. 

Während nach den Richtlinien derzeit grund- I Ab 4. 
sätzlich nur Beamte der Verwendungsgruppe A, s,. 
Drenstklassen VIII. und IX, nicht mehr periodisch, Gegenüber den derzeit gelten·den Bestimmun-
sondern nur im Bedarfsfalle auf Anordnung der gen des § 15 Abs. 3 ist die Möglichkeit, durch 
Dienstbehörde zu beurteilen sind,' wird dieser Veror.dnungdes zuständigen Bundesministers 
Personenkreis im Abs. 5 in der Richtung er- auch bei einer Zentralstelle nicht unmittelbar 
weitert, daß auch bestimmte Beamte der übrigen unterstellten Di'ensrstellen weitere Dienstbeur­
Verwendungsgruppen in die bedarfsweise Beur- teilungskommissionen zu errichten, nicht mehr 
teilung einbezogen werden. auf das Bundesministerium für Justiz einge-

Abs. 6 gibt dem Beamten die Möglichkeit, schränkt. Hiedurch soll, dem Wunsche einzelner 
außerhalb der Beurteilungstermine eine neuer- Ressorts nachkommend, eine Entlastung für die 
liche Gesamtbeurteilung zu beantragen, wenn er den ZentralstelIen unmittelbar nachgeordneten 
vermeint, daß ihm eine bessere als die letzte Dienststellen (zum Beispiel Post- und Tele­
Gesamtbeurteilung gebühre. Eine ähnliche Be- graphendirektionen) erreicht werden. 
stimmung ist für Richter bert!its im § 51 Abs. 4 
des Richterdienstgesetzes enthalten. In dem An- Abs.!;: 
trag ist anzugeben, in welchen Punkten der Dieser Absatz entspricht § 15 Abs. 2 und § 16 
Beamte eine Abänderung, die zu einer anderen Abs. 6 der Dienstpragmatik. 
Gesamtbeurteilung führen kann, begehrt. Hie-
durch soll vermieden werden, da~ Beamte, insbe- Abs. (,: 
sondere dann, wenn da's im § 20 a des Entwurfes Die bei Gericht v,erwendeten Beamten mit Aus­
vorgesehene Rechtsmittelverfahren zu keinem nahme der Beamten der Justizanstalten werden 
Erfolg geführt hat, ohne nähere Ausführungen von d,en Personalsenaten der Gerichtshöfe be­
eine neue Gesamtbeurteilung beantragen können. 'schrieben (§ 13 Z. 3 der Verordnung des Bun-

I 
desministeriums für Justiz ,vom 21. Dezember 

§ 15: . 1921, BGBl. Nr. 748, § 7 Z. 4 der Verordnung 
Abs. 1 bis 3: . des Bundeskanzleramtes vom 18. Juni 1925, 

. ....... BGBl. Nr. 192, und § 13 Abs. 5 Geo., BGBl. 
DI~ Berufungsmogh~kelt Wird gegenuber den Nr. 264/1951). Diese Einrichtung hat sich seit 

derzeit geltenden Bes~lmmu~gen des § ~O Abs.? Jahrzehnten bestens bewährt, weshalb an ihr im 
durch den Entwurf m zweifacher Welse erwel- , Entwurf festgehalten wird. 
tert. E.inerseits wird sie nunmehr .in allen Fällen, Zur Vornahme der Dienstbeschreibung sind 
das heißt also auch dann, wenn die Gesamtbeur- derzeit bei den Oberstaatsanwaltschaften gemäß 
teilung ZU~l ~eisp.ie1 auf "gut" o~ler "sehr gut" § 4 Abs. 1 StaGeo.,BGBl. Nr. 267/1951, Qualifi­
l~utet, zul~SSlg sem u~'d. ande~selts auch, we~n kationskommissioneneingesetzt. Auch diese be­
eme Beurtellungskom.mIsslon bel ZentralsteUen m währte Bestimmung wird wegen der besonderen 
erster Instanz enrschleden hat. Organisation der staatsanwaltschaftlichen Behör-

Für letzteren Fall ist e,s notwendig, eine den in den Entwurf übernommen. 
Oberste Dienstbeurteilungskommission zu er- Da der Verwaltung&gerichtshof die Einrich­
richten. Nach dem Entwurf sollen die Mitgiieder tung der Personalsenate nicht kennt, war es not­
dieser Kommission auf Antrag des Bundeskanzlers wendig, eine Sonderregelung für diesen Gerichts­
von der Bundesregierung aus dem Kreise der hof vorzusehen. 
definitiven Beamten aller Ressorts bestellt wer-
den. Diese Kommission kommt als Berufungs- Abs. 7 und 8: 
behörde für jene Rechtsmittel in Betracht, die Diese Bestimmungen wurden den Richtlinien 
sich gegen Entscheidungen der Dienstbeurteilungs-. entnommen. Hiedurch soll V'erhindert werden, 
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daß höhere Beamte beziehungsweise Leiter einer 
Dienststelle von den ihnen selbst unterstehenden 
Beamten,beurteilt werden (siehe § 102 DP.). 

Abs~ 9: 

Die Umschreibung des Begriffes "Dienststelle" 
stimmt mit § 1 Abs. 2 des Enttwurfes des Bundes­
Personalvertretungsgesetzes überein. 

Abs. 10: 

Es war notwendig, den Begriff "Zentralstelle" 
zu definieren, um eindeutig züm Ausdruck zu 
bringen, daß die Präsidentschaftskanzlei, die 
Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates und 
der Rechnungshof als ZentralstelIen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes anzusehen sind. 

§ 16: 

Abs.l: 

Die Mitglieder der Obersten Dienstbeurtei­
lungskommission werden durch die Bundes­
regierung bestellt. Die Bestellung der Mitglieder 
aus dem Kreise der Beamten der Präsidentschafts­
kanzlei, der Kanzlei des Präsidenten des Natio­
nalrates und· des Rechnungshofes erfolgt über 
Vorschlag dieser ZentralstelIen. Auf diesem Wege 
wird erreicht, daß die für die Bildung der Senate 
erforderlichen Beamten aller ZentralstelIen zur 
Verfügung stehen. . 

Abs. 2: 

nach dem Entwurf wenigstens ein rechtskundiger 
Beamter angehören mug. Weiters müssen bei den 
letztgenannten Dienstbeurteilungskommissionen 
den Senaten drei Beamte der Dienstklassen VI bis 
IX angehören, um möglichst zu vermeiden, dag 
Beamte mit einer geringeren Erfahrung höhere 
oder ältere Beamte zu beurteilen haben. Daß der­
artige Vorschriften für Dien·stbeurteilungskom­
missionen, die bei den einer Zentralstelle unmit­
telbar unterstellten Dienststellen errichtet sind, 
nicht vorgesehen sind, beruht lediglich darauf. 
daß sie bei diesen Kommissionen teilweise un­
durchführbar wären. In diesen Fällen wird es 
jedoch dem Sinne des Gesetzes entsprechen, nur 
besonders erfahrene Beamte als Kommissionsmit­
glieder heranzuziehen. 

Abs.5: 

Diese Bestimmungen sollen einerseits erreichen, 
daß nach Möglichkeit ein mit den Aufgaben der 
Verwendungsgruppe des Beamten auseigenrer Er­
fahrung vertrauter Beamter dem Senate angehört. 
Anderseits soll verhindert werden,. daß ein 
Beamter einer niederen Verwendungsgruppe über 
den einer höheren zu entscheiden hat. 

Abs. 6 ff.: -

Diese Bestimmungen enthalten verfahrens-· 
rechtliche Vorschriften. 

Abs. 11: 

Diese Bestimmung will bei Schwierigkeiten bei Abs. 11 .sieht, wie bei den Gerichten, eine fixe 
der Senatszusammensetzung weitere Abhilfe Geschäftseinteilung vor. 
schaffen. 

Abs. 4 und 5: 

Im Abs. 4 ist taxativ angeführt, in welchen 
Fällen die Mitgliedschaft zur Dienstheurteilungs .. 
kommission ruht, im Abs. 5 unter welchen Vor­
aussetzungen die Mitgliedschaft endet. 

§ 17: 

Abs.2: 

Abs.14: 

Um Wiederholungen im Gesetzestext zu ver­
meiden, bestimmt dieser Absatz, daß die Be­
stimmungen über die Dienstbeurteilungskommis­
sionen, sofern nichts anderes bestimmt ist, für die 
Oberste Dienstbeurteilungskommission smn­
gemäß gelten. 

§ 18: 
Diese Bestimmung entspricht § 11 Abs. 2 b 

VwGG. A s. 1: 

Abs. 3: 

Nach Tunlichkeit soll jedem Senat einer Dienst­
beurteilungskommission ein rechtskundiger 
Beamter angehören. Eine zwingende Vorschrift 
ist jedoch nicht möglich, da bei bestimmten 
Dienststellen, wie zum Beispiel bei technischen 
Dienststellen, Postämtern u. dgl.,· in Betracht 
kommende rechtskundige Beamte nicht immer 
zur Verfügung stehen werden. Anders wird die 
Lage bei den bei ZentralstelIen errich~eten Dienst­
beurteilungskommissionen sein, deren Senaten 

Dieser Absatz faßt die Bestimmungen des der­
zeitigen § 17 der Dienstpragmatik und die Be­
stimmungen der Richtlinien zusammen. Die im 
Abs. 1 und § 20 a Abs. 7 vorgesehenen Fristen 
sollen es ermöglichen, den PersonalsteUen noch 
rechtzeitig für eine allfällige Beförderung zum 
1. Juli eine Beurteilung zur Verfügung zu stellen. 

Abs.2: 

Diese Ermahnung soll dem Beamten die Mög­
lichkeit geben, eine bessere Dienstbeschreibung 
zu erhalten. 
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Abs.3: 

Nach diesem Absatz ist die Dienstbeschreibung 
grundsätzlich bei der Dienststelle zu verfassen. 
deren Personalstand der Beamte angehört. Ferner 
enthält der Absatz die Grundsätze, nach denen 
in Fällen von Dienstzuteilungen während des 
Beurteilungszeitraumes vorzugehen ist. 

Abs. 4 und 5: 

Das derzeit geltende Recht enthält ~eine der­
artigen Bestimmungen. Eine diesbezügliche Rege­
lung ist lediglich in den Richtlinien enthalten. 
Es soll nun gesetzlich eindeutig geregelt werden, 
wer im Falle eines Wechsels oder einer Verhinde­
rung des beschreibenden Organs für die. Dienst­
beschreibung zuständig ist. 

§ 20: 

Abs. 1: 

Dieser Absatz entspricht im wesentlichen dem 
derzeit geltenden Recht und hat lediglich eine 
geringfügige Erweiterung erfahren. 

Abs.3: 

In der Gesamtbeurteilung wurde die Bewer­
tung "entsprechend" neu eingeführt, wodurch 
"gut", entsprechend seinem sprac;hlichen Aus­
druck eine Aufwertung findet. DIe Bewertung 

minder entsprechend" wurde beseitigt, da ein 
~o zu heurteilender Beamter nicht mehr den An­
forderungen des Dienstes entspricht. 

Abs.5: 

Abs. 6: Durch diese Bestimmung soll eine Beurteilung 
Eine derartige Bestimmung enthält die Dienst- der Dienstbeurteilungskommission so lange ver­

pragmatik nicht. Lediglich die Richtlinien sehen mieden werden, als nicht durch die Disziplinar­
im Interesse einer Vereinfachung des Beurtei- kommission Klarheit über das Vorliegen einer 
lungsverfahrens einen bloßen Hinw~is auf die Pflichtverletzung geschat1en ist. 
letzte Beschreibung vor. 

Abs.7: 

Im Falle einer AußerdienststeIlung (Bewer­
bung um ein Mandat, Wahl zum Mandatar), 
eines Urlaubes bei Entfall der Bezüge, längerer 
Krankheit u. dgl. soll eine Dienstbeschreibung 
und Dienstbeurteilung entfallen, da der Beamte 
in dieser Zeit keinen Dienst geleistet hat. Dies 
soll nicht im Falle einer Haft, Verbüßung einer 
Freiheitsstrafe, Suspendierung im Zuge eines 
Disziplinarverfahrens oder unentschuldigter Ab­
wesenheit gelten, aJso in Fällen, in! denen den 
Beamten ein Verschulden trifft. 

Abs.·s: 

Dieser Absatz gibt die Möglichkeit, von einer 
für den Beamten ungünstigen Dienstbeschreibung 
abzusehen, wenn seine Dienstleistung ausschließ­
lich aus von ihm nicht verschuldeten Umständen, 
so zum Beispiel durch geschwächte Gesundheit 
oder unglückliche Familienverhältnisse vorüber­
gehend gesunken ist. 

Abs. 9: 

Zu Z. 3: 

§ 20 a Abs. 1 bis 4: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen bringen 
gegenüber dem geltenden Recht bedeutende Neue­
rungen. Gegen. den Beschluß der Dienstbeur­
teilungskommission nach Abs~ 1 kann nach Abs. 2 
binnen zwei Wochen schriftlich unter Angabe 
von Gründen Vorstellung erhoben werden. Auf 
diesem Wege kann in einem vereinfachten Ver­
fahren unter Berücksichtigung des Vorbringens 
des Beamten die Entscheidung der Dienstbeur­
teilungskommi'Ssion eine Abänderung erfahren. 
Ein formales Berufungsverfahren wird hiedurch 
in den Fällen vermieden, in denen bereits die 
Vorstellung ;u dem vom Rechtsmittelwerber ge.,. 
wünschten Erfolg führt. Eine derartige Regelung 
des Rechtsmittelverfahrens hat sich zum Beispiel 
im Bu~desland Niederösterreich seit Jahren be­
währt. Entsprechend § 55 Abs. 2 des Richter .. 
dienstgesetzes kann nach Abs. 4 nunmehr der 
B<eamte auch in seine Dienstbeschreibung Einsicht 
nehmen. Ohne eine derartige Akteneinsicht wäre 
es dem Beamten kaum möglich, sein Rechtsmittel 
(Abs. 2) zu begründen. 

Dieser Absatz entspricht im wesentlichen § 19 Abs. 5: 

Abs. 4 der Dienstpragmatik. Dieser Absatz enthält Sonderbestimmungen für 
die von den Per~onalsenaten .der Gerichte durch­

§ 19: 

Abs. 2: 

Derartige Bestimmungen enthält die Dienst­
pragmatik nicht. Sie wurden im wesentlimen den 
diesbezüglichell Richtlinien entnommen. 

zuführenden Dienstheurteilungen. 

Abs. 6 und 7: 

Die Bestimmungen über die Entscheidungs­
pflicht wurden § 73 AVG. nachgebildet. 
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Zu Z. 5: 

§ 22 Abs. 3: 

Während derzeit keine zeitliche Beschränkung 
für die Dauer einer Dienstzuteilung zu einer 
anderen Dienststelle besteht, soll die Dauer einer 
Zuteilung ohne Zustimmung des Beamten in Zu­
kunft auf 90 Tage beschränkt sein. Eine Aus­
nahme soll nur dann eintreten, wenn die ord­
nungsgemäße Abwicklung oder Aufrechterhal­
tung des Dienstes. auf andere Weise nicht gewähr­
leistet werden kann oder es sich um Beamte 
handelt, die in. Ausbildung stehen. Bei jeder 
Dienstzuteilung ist auf die im letzten Satz aufge­
zeigten Umstände Rücksicht zu nehmen, um 
Härten für den Betroffenen zu vermeiden. 

Nach Abs. 4 sollen die Beschränkungen für ge­
wisse Einsätze des Bundesheeres, der Exekutive 
und den Auswärtigen Dienst nicht gelten. 

Zu Z. 6: 

Durch Abänderung des § 29 a lit. b hat das 
geltende R'echt durch Aufnahme det Kaltwasser­
kuren (sogenannte Kneipp-Kuren) eine Erweite­
rung erfahren. 

Zu Z. 7: 

§ 67: 

Der Staatsbürger, der in den öffentlichen Dienst 
eintritt, muß sich bewußt sein, daß er sich mit 
diesem Schritt freiwillig bestimmten Beschrän­
kungen unterwirft, die sich aus der Eigenart des 
öffentlich·en Dienstes notwendigerweise ergeben. 
So ist der Beamte grundsätzlich verpflichtet, 
seinen D1enst überall dort zu versehen, wo es 
im Interesse des Staates erforderlich ist. 

Die im Entwurf enthaltenen Änderungen des 
§ 67 der Dienstpragmatik haben den Zweck, bei 
Aufr'echterhaltung des erwähnten Grundsatzes 
alle vermeidbaren Härten bei Änderung der 
Dienstverwendung hintanzuhalten und den 
Beamten die Möglichkeit zu geben, berechtigte 
persönliche, insbesondere familiäre Gründe bei 
der Handhabung der Versetzung geltend zu 
machen. 

In diesem Sinne soll durch Abs. 1 die bisher 
im freien Ermessen der Dienstbehörde gelegene 
Versetzungsmöglichkeit bes·eitigt und eine Ver­
setzung nur mehr aus wichtige~ dienstlichen 
Interessen zulässig sein. Die freie Versetzungs­
möglichkeit soll nur während eines provisorischen 
Dienstverhältnisses sowie für jene Dienstzweige, 
bei denen der Austausch des Beamten nach der 
Natur des Dienstes (zum Beispiel Auswärtiger 
Dienst oder Bundesheer) notwendig ist, aufrecht­
erhalten werden. 

Abs. 2: 

Beamte von ihrer bisherigen Verwendung ohne 
Zutei:lung einer neuen Beschäftigung abberufen 
wurden. Dies soll in Hinkunft zufolge der Be­
st~mmungen dieses Gesetzes nicht mehr möglich 
sein. 

Abs.3: 

Durch die in diesem Absatz vorgesehene Rege­
lung sollen Verwendungsänderungen innerhalb 
der Dienststelle, die einen der Versetzung ähn­
lichen Eingriff in die Verhältnisse des Beamten 
darstellen, einer. Versetzung gleichgehalten wer­
den. Die Gleichstellung hat sowohl in materieller 
als in formeller Hinsicht Bedeutung. In mate­
rieller Beziehung bedeutet es, daß solche Ver­
wendungsänderungen nur bei Vorliegen wichti­
ger dienstlicher Interessen zulässig sein werden. 
In formeller Hinsicht, daß die Änderung nur 
nach vorheriger Verständigung im Sinne des 
Abs. 7 zulässig und nicht mit Dienstauftrag, son­
dern mit Bescheid zu verfügen ist, so daß - wenn 
der Bescheid nicht von der Zentralstelle erlassen 
wurde - eine Berufung, jedenfalls aber eine Be­
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof ermög­
licht wird. 

Abs. 4: 

Die Beschränkungen des Abs. 3 sollen dann 
nicht gelten, wenn ein Beamter höchstens drei 
Monate zu einer anderen Täti.gkeit herangezogen 
werden muß. Der zweite Satz ist im Hinblick 
auf zwei. Sonde'rfälle notwendig. Einerseits muß 
ausgenommen werden, daß ein etwa durch länger­
dauernde Krankheit an der Ausübung seines 
Amtes verhinderter Beamter durch den in der 
Zwischenzeit tätig gewordenen "Vertreter" aus 
seiner Funktion verdrängt wird. Anders'eits 
würde das Ernennungs- beziehungsweise Bestel­
lungsrecht des Bundespräsidenten oder des Bun­
desministers seines Inhaltes beraubt, wenn nach 
Ausscheiden des bisherigen Inhabers einer Funk­
tion der provisorische Inhaber durch Zeitablauf 
ein Recht auf Beibehaltung der Funktion er­
langen würde. 

Abs.5: 

Dieser Absatz entspricht in seinem ersten Satz 
§ 22 Abs. 3 letzter Satz. Durch den zweiten Satz 
werden die Dienstbehörden genötigt sein, vor 
Versetzung an einen anderen Dienstort ohne Zu­
stimmung des Beamten zu untersuchen, bei 
welchem den Anordnungen des Dienstes ent­
sprechenden Beamten durch die Versetzung die 
geringste soziale Härte eintritt. 

Abs.6: 

Inder Vergangenheit ist es vereinzelt vorge- Durch diesen Absatz wird dem Beamten die 
kommen, daß geistig und körperlich fähige Möglichkeit eingeräumt, noch vor der Entschei-
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dung über seine in Aussicht genommene Ver­
setzung alle gegen diese Maßnahme sprechenden 
dienstlichen und persönlichen Gründe geltend zu 
machen. Erst nach Einlangen der Einwendungen 
oder ungenütztem Ablauf der Frut für die Ein­
wendungen wird über die Versetzung entschieden 
werden können. 

Abs. 9: 

Diese Ausnahmebestimmungen sind insbeson­
dere für die notwendigen Versetzungen im Be· 
reiche des Bundesministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten oder im Bereich des Bundes­
ministeri~ms für Landesverteidigung erforderlich. 
Das gleiche gilt auch für Beamte, ,die bei sonsti­
gen österreichischen Auslandsdienststellen tätig 
sind. 

Zu Z. 8: 

Da nunmehr gemäß § 67 Abs. 2 die Abberu­
fung von 'einer Verwendung ohne Zuweisung 
einer neuen Verwendung unzulässig ist, wird es 
als folgerichtig erachtet, durch Aufhebung des 
§ 73, der praktisch in letzter Zeit kaum ange­
wendet wurde, die Möglichkeit zu beseitigen, 
einen Beamten mit der Begründung, daß für ihn 
keine Verwendungsmöglichkeit bestünde, in den 
zeitlichen Ruhestand zu versetzen. Ferner wird 
durch die Beseitigung des § 73 verhindert, daß 
Beamte ohne Disziplinarerkenntnis oder ohne 
Vorliegen der Unfähigkeit' zur Ausübung des 
Amtes in den zeitlichen Ruhestand venetzt wer­
d'en können. Gleichzeitig wird aus formalen 
Gründen § 74 aufgehoben, der bereits infolge 
der Bestimmung des § 18 Abs. 1 des Besoldungs­
übergangsgesetzes (Gesetz vom' 18. Dezember 
1919, StGBl. Nr. 570) nicht mehr anzuwenden 
war. 

Zu Z. 9: 

Durch die Einfügung eines § 87 a (Verjährung 
der Verfolgung wegen Verletzung der Standes­
und Amtspflichten) werden d1e Verjährungsbe­
stimmungen des § 101 Richterdienstgesetz in die 
Dienstpragmatik übernommen. 

Zu Z. 12 und 17: 

lichen Beamten von der 5. Standesgruppe auf­
wärts und Landesschulinspektoren) in erster 
Instanz entscheiden, derzeit kein Rechtszug. Um 
eine Gleichheit aller Beamten zu gewährleisten, 
ist nun in der Neufassung des § 100 Abs. 1 
DP. ,eine "OberS'tie DisZ<iplinarkommission beim 
Bundeskanzleramt" (lit. c) vorgesehen. Der 
Rechtszug wird im § 102 Abs. 2 des Entwurfes 
geregelt. 

Zu Z. 14: 

Nach dem derzeit geltenden Recht sind 
gemäß § 101 Abs. 4 DP.die Mitglieder der 
Disziplinarkommission in Ausübung dieses Amtes 
selbständig und unabhängig. Dieser Grundsatz 
soll durch die neuen Abs. 3 und 4 besonders 
unterstrichen werden. So ist taxativ im Abs. 3 
angeführt, in weIchen Fällen die Mitgliedschaft 
zur Disziplinarkommission ruht, und im Abs. 4, 
unter welchen Voraussetzungen die Mitglied­
schaft endet. § 104 Abs. 4 sieht, wie bei den 
Gerichten, eine fixe Geschäftseinteilung vor. 

Zu Z. 16: 

§ 101 a Abs. 3: 

Die Mitglieder der Obersten Disziplinarkom­
mission werden durch den Bundespräsidenten auf 
Vorschlag der Bundesregierung bestellt. Hiebei 
ist die Bundesregierung hinsichtlich der aus dem 
Kreise der Beamten der Präsidentschaftskanzlei, , 
der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates 
und des Rechnungshofes zu bestellenden Mit­
glieder an die Vorschläge dieser Zentralstellen 
gebunden. Auf . diesem Wege wird erreicht, daß 
die für die Bildung der Senate erforderlichen 
Beamten aller Zentralstel1en Zur Verfügung 
stehen. 

Zu Z. 17: 

Durch die Neufassung des § 100 ist eine ent­
sprechende Änderung des § 102 DP. erforderlich. 
Auf die Ausführungen zu Z. 12 wird verwiesen. 

Zu Z. 18: 

Die Bestimmungen über Zuständigkeitsstreitig­
keiten müßten durch die Schaffung der Obersten 
Disziplinarkommission erweitert werden. 

Nach § 101 Abs. 2 DP. besteht nur für 
Beamte, über tdi'e Disziplinarkommissionen Zu Z. 20: 
bei Unterbehörden entschiied,en hab,en, eine Hiezu wird auf 
Berufungsmöglichkeit an die D~sziplinarober- Abs. 11 verwiesen. 
kommissionen bei den ZentralsteUen. Dagegen 

die Ausführungen zu § 17 

besteht in den Fällen, in denen gemäß Zu Z. 21: 
§ 102 Abs. 1 lit. b die Disziplinaroberkommis- Nach den derzeit geltenden Bestimmungen der 
sionen (zuständig für alle dem Personalstand der Dienstpragmatik mußten auch die Protökoll­
Zentralstellen angehörenden oder verwendeten führer rechtskundig sein. Von diesem Erforder­
Beamten und die ressortmäßig unterstehenden nis kann abgegangen werden, da auch bei großen 
Beamten von der Dienstklasse VII aufwärts sowie und schwierigen Verhandlu,llgen bei Gerichten 
die leitenden Staatsanwälte, staatsanwaltschaft- nicht rechtskundige Beamte verwendet werden. 
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Zu Z. 22: 

Die Funktion eines Disziplinaranwaltes oder 
Untersuchungskommissärs soll aus den gleichen 
Gründen ruhen oder enden wie die Mitglied­
schaft zur Disziplinarkommission. 

Zu Z. 23: 

Diese Bestimmung mußte durch die Errichtung 
der Obersten Disziplinarkommission eine Erwei-
terung erfahren. ' 

Zu Z. 24: 

Die Ergänzung des § 112 DP. macht es dem 
Vorstand einer Dienstbehörde zur Pflicht, einen 
Antrag eines Beamten, der die Einleitung einer 
Disziplinaruntersuchung gegen sich selbst bean­
tragt, unverzüglich der zuständigen Disziplinar­
kommission zu übermitteln. Hiedurch soll dem 
Beamten die Möglichkeit gegeben werden, durch 
Anrufung der Disziplinarkommission wahrheits­
widrigen Behauptungen von Pflichtverletzungen 
entgegenzutreten. 

. Zufolge Zitierungdes Abs. 1 hat die über­
reichung eines Antrages dieselbe Wirkung wie 
die übermittlung einer Disziplinaranzeige an die 
zuständige Disziplinarkommission durch den 
Vorstand der Dienstbehörde. 

Zu Z. 25: 

einen Beamten für die Zukunft zu bessern, und 
eine Eintragung einer Strafe in den Standesaus­
weis in solchen Fällen vermieden werden soll. 

Zu Artikel 11: 

Im Interesse der Rechtsbereinigung . und der 
Gestaltung eines .einheitlichen Dienstrechtes sind 
die Sonderbestimmung,en für staatsanwaltschaft­
liche Beamte aufzuheben. Die entsprechenden Be­
stimmungen sind nunmehr in der Regierungsvor­
lage enthalten. 

Zu Artikel I1I: 

Zu Abs. 1 und 2: , 
Es ist notwendig vorzusehen, daß für den 

Qualifikationszeitraum 1966 noch die Bestim"; 
mungen der §§ 14 bis 20 der Dienstpragmatik 
über die Qualifikation anzuwenden sind. Würde 
man bereits im Jahre 1967 die neuen Bestimmun­
gen über die Dienstbeurteilung (Qualifikation) 
anwenden, so könnten alle nach ,den vor dem 
Inkrafttreten der Regierungsvorlage geltenden 
Bestimmungen der Dienstpragmatik und den hie­
zu ergangenen Richtlinien abgefaßten Dienst­
beschreibungen nicht mehr verwertet werden • 
Eine. neue Abfassung von Dienstbeschreibungen 
würde einerseits eine nicht zu vertretende Mehr­
arbeit der Verwaltung darstellen und ander­
seits die Durchführung des Dienstbeurteilungs­
verfahrens im Jahre 1967 für den Qualifikations­
zeitraum 1 %6 um einige Monate verzögern. 

Hier konnte die Zitierung des § 108 ent- Zu Abs. 3: 
fallen, da der Untersuchungs kommissär in der Die zu novellierenden Paragraphen des Ab­
Neufassung des § 108 ausdrücklich erwähnt wird. schnittes V (Ahndung von Pflichtverletzungen) 

Zu Z. 26: 

Durch diese Bestimmung des Entwurfes wird 
die echte bedingte Verurteilung im Disziplinar­
recht eingeführt. Es soll nunmehr die Möglich­
keit bestehen, einen Schuldspruch zu fällen, ohne 
eine Disziplinarstrafe zu v,erhängen. Wird der 
Beamte innerhalb von drei Jahren nach Rechts­
kraft des Erkenntnisses eines weiteren Dienst­
vergehens für schuldig erkannt, so ist bei der 
Bemessung der neuen Strafe der früher gefällte 
Schluldspruch zu berücksichtigen, sofern das 
Dienstvergehen auf der gleichen schädigenden 
Neigung beruht. Es wird daher nicht in allen 
Fällen eine Strafverschärfung eintreten. Das 
RechtJsin'stitut der echten bedingtJen Verurteilung 
wurde deshalb gewählt, weil vielfach gerade im 
Disziplinarrecht die bloße Androhung des Aus­
spruches einer Disziplinarstrafe genügen wird, 

der Dienstpragmatik beschränken sich im wesent­
lichen auf Einführung einer Rechtsmittelinstanz 
gegen Entscheidungen der Disziplinarkommissio­
nen bei Zentralstellen und Einführung, der 
Rechtsinstitute der· Verjährung und bedingten 
Verurteilung. Diese Bestimmungen sollen sofort 
in Kraft treten. Hiezu erscheint es erforderlich, 
eine Bestimmung über die erstmalige Bestellung 
der neuen Disziplinarkommissionen und über die 
von diesen vorzunehmende Geschäftsverteilung 
zu treffen. Lediglich in den Fällen, in denen 
bereits die vor dem Inkrafttreten der Regie­
rungsvorlage errichteten Disziplinarkommissio­
nen eine mündliche Verhandlung durchgeführt 
haben, sollen, um die Wiederholung des Beweis­
verfahrens zu ersparen, diese die anhängigen Ver­
fahren zu Ende führen. Auch in diesen Verfahren 
werden bereits die Bestimmungen über die Ver­
jährung wahrzunehmen sein und die bedingte 
Verurteilung angewendet werden können. 

356 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 34

www.parlament.gv.at
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Anhang zu den Erläuternden Bemerkungen 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Dienstpragmatik abgeändert wird 

Gel t end es R e c h t: 

Qualifika'tion 

§ 14. (1) über die Beamten, für welche Zeit­
vorrückung in Frage kommt, sowie über die 
Praktikanten werden fortlaufende Qualifika:' 
tionstabellen geführt, in die alljährlich die Quali­
fikation einzutragen ist. 

(2) Die näheren Bestimm:ungen werden durch 
besondere Vorschriften getroffen. 

(3) Ebenso wird durch besondere Vorschriften 
festgesetzt, inwieweit auch für Beamte höherer 
Dienstklassen eine regelmäßig wiederkehrende 
Qualifika tions bestimm ung einzutreten hat. 

E n tw urf: 

Dienstbeurteilung 

§ 14. (1) Beamte der Verwendungsgruppe E, 
D, C, P 6 bis P 1, W 3 und W 2 der Dienst­
klasse I, der Verwendungsgruppe B, W 1 und 
H 2 der Dienstklasse H, der Verwendungs~ 
gruppe A ,der Dienstklasse UI, zeitverpflichtete 
Soldaten, alle im provisorischen Dienstverhält­
nis befindlichen Beamten und j,ene Beamten, 
deren letzte Gesamtbeurteilung nicht mindestens 
auf "gut" lautet, sind alljährlich zu beurteilen. 

(2) Staatsanwaltschafdiche Beamte der 2. bis 
einschließlich der 4. Standesgruppe sind im ersten 
Viertel des auf ihre Ernennung folgenden zwei­
ten Kalenderjahres für das zuletzt abgelaufene 
Kalenderjahr und für das Kalenderjahr zu beur­
teilen, für das nach Abs. 4 lit. b eine Beurteilung 
vorges,ehen ist. 

(3) Die übrigen, mit Ausnahme der in Abs. 5 
genannten Beamten sind alle drei Jahre für das 
letzte KaLenderjahr zu beurteilen. 

(4) Beamte sind für das KaLenderjahr zu beur­
teilen, 

a) in dem sie die höchste Gehaltsstufe der 
Dienstklasse erreicht haben, aus der die 
Zeitvorrückung vorgesehen ist, es sei deh11, 
daß sie bereits vor dem Beurteilungszeit­
punkt in die nächsthöhere Dienstklasse 
befördert wurden; 

b) für das di,e Dienstbehörde eine Feststellung 
für notwendig hält, ob die Gesamtbeurtei­
lung gegenüber der Ietzten zu ändern &e;, 
auf dere11 Antrag. 

(5) B,eamte der Dienstklasse UI der Verwen­
dungsg,ruppen E, D, W 3 und P 6 bis P 1, der 
Dienstklas~en IV 'und V der Verwendungsgrup­
pen C und W 2, der Dienstklass,en VI und VII 
der Verwendungs gruppen B, W 1 und H 2 und 
der Dienstklassen VIII und IX, staatsanwah:­
schaftliche Beamte der Standesg,ruppen 5 bis 7, 
ferner Beamte des Schulaufsichtsdienst,es der Ver­
wendungsgruppe S 1 und der Verwendungs­
gruppen S 2 und S 3 ab der Gehaltsstufe 7 sowie 
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Gel t end e s Re c h t: 

§ 15. (1) Qualifikationskommissionen werden 
eingesetzt: 

a) bei den Zentralstellen, 
b) bei den einer Zentralstelle unmittelbar 

unterstehenden Behörden. 

Entwurf: 

der Verw'endungsgruppe S 2, die mit der: Schul­
aufsicht für ein ganzes Bundesland betraut sind, 
ohne einem Landesschulinspektor unterstellt zu 
sein, sind nur in den Fällen auf Antra.g· der 
Dienstbehörde zu beurteilen, in denen die 
Dienstbeurteilung für eine dienstrechtliche Maß­
nahme von Bedeutung ist. 

(6) Der Beamte ist auf !>einen Antrag zu beur­
teilen, wenn er geltend macht, daß für ein Kalen­
derjahr, für das er nach Abs. 2, 3 und 5 nicht zu 
beurteilen ist, eine bessere als die letzte Gesamt­
beurteilung angemessen sei. Der Antrag ist bis 
spätestens 15. Jänner des auf dieses Kalenderjahr 
foLgenden Jahres im Dienstwege einzubringen; 
der Beamte hat anzugeben, in welchen Punkten 
der Dienstbeschreibung (§ 20) er eine Abände­
rung begehrt, die zu einer ander.en Gesamtheur­
teilung führen könnte. 

§ 15. (1) Zur Durchführung der Dienstbeur­
teilung werden, soweit nicht Abs. 5 anzuwenden 
ist, errichtet: 

a) Dienstbeurteilungskommissrionen bei den 
einer Zentralstelle unmittelbar nachgeord­
neten Dienststellen, 

b) Dienstbeurteilungskommissionen bei den 
Zentralstellen, 

c) -eine Oberste Dienstbeurteilungskommission 
beim Bundeskanzleramt. 

(2) Für Dienstbeurteilungen in erster Instanz 
sind zuständig: 

a) die Dienstbeurteilungskommissionen bei 
den reiner Zentralstelle nachgeordneten 
Dienststellen (§ 15 Abs. 1 lit. a und Abs. 4) 
für die Beamten des Personalstandes dieser 
Dienststellen sowie- der ihnen nachgeord­
neten Dienststellen 
und 

b)die Dienstbeurteilungskommissionen bei 
den ZentralstelIen für die B.eamten des 
Personalstandes dieser Dienststellen, den 
in Abs. 7 umschriebenen Personenkreis 
sowie für die Dienststellenleiter der den 
ZentralstelIen unmittelbar nachgeordneten 
Dienststellen. 

(3) Für Dienstbeurteilungen in zweiter Instanz 
sind zuständig: 

a) Dienstbeurteilungskommissionen bei Zen­
tralstellen zur Entscheidung über Berufun-

. gen gegen Bescheide der Dienstbeurtei­
lungskommissionen, die bei einer einer Zen­
tralstelle nachgeordneten Dienststelle er­
richtet sind 
und 

b) die Oberste Dienstbeurteilungskommission 
zur Entscheidung über Berufungen gegen 
Bescheide von den bei ·einer Zentralstelle 
errichteten Dienstbeurteilungskommissio­
nen. 
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Gel t end e s R e c h t: 

§ 15. (3) Für den Bereich der Justizverwaltung 
bestimmt das Bundesministerium für Justiz durch 
Verordnung die Behörden, bei denen Qualifika­
tionskommissionen einzusetzen sind. 

§ 15. (2) Ist bei einer der Zentralstelle un­
mittelbar unterstehenden Behörde die Einsetzung 
einer Qualifikationskommission nicht durchführ­
bar, so hat der Chef der Zentralstelle die Quali­
fikationsbestimmung für die im Dienstbereich 
dieser Behörde verwendeten Beamten einer ande­
ren Qualifikationskommission zuzuweisen. 

§ 16. (6) In dem in § 15 Abs. 2 vorgesehenen 
Fall kann der Chef der Zentralstelle anordnen, 
daß ein oder zwei Beamte derjenigen Behörde, 
bei der keine Qualifikationskommission einge­
setzt wurde, an di.e Stelle der beiden ran>gjüng­
sten ordentlichen. Mitglieder als außerordentliche 
Mitglieder mit beschließender Stimme in die 
Kommission eintreten. 

E n twu rf: 

(4) Soweit es im Interesse der Verwaltungs­
vereinfachung und Zweckmäßigkeit gelegen ist, 
können' Dien~tbeurteilungskommission!!n durch 
Verordnung des zuständigen Bundesministeriums 
auch bei der Zentralstelle nicht unmittelbar nach­
geordneten Dienststellen für die Beamten des 
Personalstandes dieser Dienststellen und der 
ihnen nachgeordneten Dienststellen eingerichtet 
werden. 

(5) Ist aus den in Abs. 4 genannten Gründen 
die Durchführung der Dienstbeurteilung durch 
eine Dienstbeurteilungskommission bei einer einer 
Zentralstelle nachgeordneten Dienststelle nicht 
vertretbar, so ka.nn der zuständige Bundes­
minister durch Verordnung die Dienstbeurtei­
lung für die Beamten ,im Dienstbereiche dieser 
Dienststelle einer ander,en Dienstbeurteilungs­
kommission zuweisen. In dieSlern Fall kann der 
zuständige Bundesminister anordnen, daß ein 
oder zwei Beamte derjenigen Dienststelle, bei der 
keine Dienstbeurteilungskommission eingesetzt 
wurde, an die Stelle der bei den rangjüngsten 
ordentlichen Mit!glieder als außerordendiche 
Mitglieder mit beschließender Stimme in die 
Kommission eintreten. 

(6) Die bei einem Gerichtshof erster Instanz 
oder bei einem ihm unoorstellten Bezirksgericht 
oder Arbeitsgericht verwendeten Beamten mit 
Ausnahme der Beamten der Justizanstalten hat 
der Personalsenat des Gerichtshofes erster In­
stanz, die beim Oberlandesgericht verwendeten 
Beamten der Personalsenat des Oberlandesgerich­
tes und die beim Obersten Gerichtshof und Ver­
fassungsgerichtshof verwendeten Beamten der 
Personalsenat des Obersten Gerichtshofes be­
ziehungsweise Verfassungsgerichtshofes zu beur­
teilen. Die beim Verwaltungsgerichtshof verwen­
deten Beamten sind von einem aus dem Präsi­
denten und Vizepräsidenten sowie aus drei wei­
teren vom Präsidenten für die Dauer von ({rei 
Kalenderjahren zu bestellenden Mitgliedern 
dieses Gerichtshofes bestehenden Senat zu beur­
teilen. Die Dienstbeurteilung der bei den Staats­
anwaltschaften oder Oberstaatsanwaltschaften 
verwendeten Beamten obliegt den bei den Ober­
staatsanwaltschaften einzurichtenden Dienstbeur­
teilungskoIl1missionen. 

(7) Die Dienstbeurteilung der Beamten der 
Dien~tklassen VII bis IX und aller Mitglieder 
der Dienstbeurteilungskommissionen obliegt den 
Dienstbeurteilungskommissionen bei der zustän­
digen Zentralstelle. 

(8) Die Dienstbeurteilung der Dienststellen­
leiter obliegt den für die Beamten der unmittel­
bar übergeordneten Dienststelle zuständigen 
Dienstbeurteilungskommissionen. 

(9) Dienststellen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind die Behörden, hmter und anderen 
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Gel t end e s R e c h t: 

S 16. (2) Die o.rdentlichen Kommissionsmit­
glieder so.wie die erforderliche Zahl vo.n Ersatz­
männern werden vo.m Vorstand der Behörde, 
bei der die Ko.mmissio.n eingesetzt ist, mit Be­
ginn jedes Jahres bestellt. 

Entwurf: 

Verwaltungsstellen so.wie die Anstalten und Be­
triebe des Bundes, die nach ihrem o.rganisato.­
rischen Aufbau eine verwaltungs- o.der bet6ebs­
technische Einheit darstellen. 

(10) ZentralstelIen im Sinne dieses Bunde~­
gesetzes sind das BundeskanzLeramt und die 
übrigen Bundesministerien so.wie die Dienststel­
len, die keinem Bundesministerium nachgeord­
net sind. 

§ 16. (1) Die Vorsitzenden, deren Stellver­
treter und die erfo.rderliche Anzahl der weiteren 
Mitglieder der Dienstbeurteilungsko.mmissio.nen 
sind unter Bedachtnahme auf § 17 aus dem 
Kreise der definitiven Beamten des Perso.nal­
standes der Dien·ststelle, bei der eine Dienstbe­
urteilungsko.mmissio.n errichtet wird, vo.m Leiter 
der ZentralstelLe, die der Obersten Dienstbeurtei­
lungsko.mmissio.nsind aus dem Kreise der defi­
nitiven Beamten aller Zentralstellen von der 

. Bundesregierung auf Antrag des Bundeskanzlers 
zu bestellen. Die aus dem Kreise der definitiven 
Beamten der Präsidentschaftskarizlei, der Kanzlei 
des Präsidenten des Natio.nalrates und des 
Rechnungsho.fes zu bestellenden Mitglieder sind 
vo.n der Bundesregierung auf Grund vo.n Vo.r­
schlägen dieser Zentralstellen zu bestellen. Die 
Mitglieder sind mit Wirkung vom 1. Jänner 
eines Kalenderjahres für die Dauer von drei 
Jahren zu bestellen. Scheiden Mitglieder während 
der Funktio.nsda.uer aus, sO. sind, wenn es erfo.r­
derlich ist, für den Rest der Funktionsdauer 
andere Mitglieder zu bestellen. 

(2) Stehen aus demPersonalstand einer Dienst­
stelle, bei der eine Dienstbeurteilungsko.mmission 
zu errichten ist, die für die Zusammensetzung 
der Senate erfo.rderlichen Beamten nicht zur 
Verfügung, so. sind diese aus dem Personalstand 
einer anderen Dienststelle zu bestellen. Sollen 
diese aus dem Perso.nalstand eines anderen 
Resso.rts bestellt werden, so. hat die Bestellung 
im Einvernehmen mit dem zutändigen Bundes­
minister zu erfo.lgen. Zu Mitgliedern der Dienst­
beurteilungsko.mmissionen bei den Oberstaats­
anwaltschaften können zwei Räte des Ober­
landesgerichtes bestellt werden. 

(3) Zu Mitgliedern der Dienstbeurteilungs­
ko.mmissionen dürfen nicht bestellt werden 
Beamte, die mit Personalang·elegenheiten der 
Dienststelle betraut sind, so.wie Beamte, über die 
rechtskräftig eine Disziplinarstrafe verhängt 
worden ist, so.lange diese im Standesausweis nicht 
gelöscht ist. Ferner dürfen B,eamte, deren Mit­
gliedschaft zu den Dienstbeurteilungskommissio.­
nen nach Abs. 4 oder 5 ruhen oder enden würde, 
nicht zu Mitgliedern der Dienstbeurteilungskom­
missio.nen bestellt werden. 

(4) Die Mitgliedschaft zu den Dienstbeurtei­
lungsko.mmissio.nen ruht in den Fällen der' Be-
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Geltende-s Recht: 

§ 16. (1) Die Qualifikationskommissionen be­
stehen aus fünf Mitgliedern. 

§ 16. (3) Den Vorsitz in der Kommi'ssion 
führt das rangälteste ordentliche Mitglied. 

§ 16. (4) Die Kommission faßt ihre Beschlüsse 
mit absoluter Stimmenmehrheit. 

E n twu rf: 

trauung mit den in Abs. 3 umschriebenen Per­
sonalangelegenheiten, der Einleitung eines Diszi­
plinarverfahrens (§ 113) wegen eines Dienstver­
gehens his zu dessen rechtskräftigem Abschluß, 
der Suspendierung vom Dienst (§§ 144, 145), der 
Außerdiens!stellung, der Erteilung eines Urlau­
bes von mehr als drei Monaten und der Ablei­
stung des ordentlichen oder außeror-dentlich,en 
Präsenzdienstes. 

(5) Die Mitgliedschaft zu den Dienstbeurtei­
lungskommissionen endet mit Ablauf der Bestel­
lungsdauer, mit der Beendigung des Dienstver­
hältnisses, der rechtskräftigen Verhängung einer 
Disziplinarstrafe, der Obemahme in einen an­
deren Personalstand, der Versetzung zu einer 
Dienststelle, für deren Beamte eine andere 
Dienstbeurteilungskommission zuständig ist, der 
Versetzung ins Ausland, der Versetzung in den 
zeitlichen oder dauernden Ruhestand, dem Ober­
tritt in den dauernden Ruhestand sowie der An­
nahmeeiner Austrittserklärung (§ 84). 

§ 17. (1) Die Vorsitzenden der Dienstbeurtei­
lungskommissionen und deren Stellvertreter 
werden von dem jeweils rangältesten Mitglied 
der Dienstbeurteilungskommission vertreten. 

(2) Die Dienstbeurteilungskommissionenent­
scheiden in Senaten, die aus fünf Mitgliedern 
bestehen, von denen eines ,den Vorsitz führt 
und ein anderes den Bericht erstattet. Der Be­
richterstatter wird vom Vorsitzenden des Senates 
bestimmt. Ein Beamter hat als Protokollführer 
(Abs. 13) mitzuwirken. 

(3) Dep Senaten der Drenstbeurteilungskom­
m~sionen hat nach Tunlichkeit ein rechtskundi­
ger Beamter anzugehören. Den Senat,en der 
Dienstbeurteilungskommissdonen bei Zentralstel­
Ien müssen drei Beamte der Dienstklassen VI bis 
IX -angehören; wenigstens em Mitglied muß 
rechtskundig sein. 

(4) Der Vorsitzende und zwei Mitglieder der 
Obersten Dienstbeurteilungskommission müs­
senrechtskundige Beamte sein. Wenigstens ein 
Mitglied muß der für den zu beurteilenden 
Heamten zuS'tändigen Zentralstelle angehören. 

(5) In den Senaten dürfen keine Mitglieder 
niedrigerer Verwendungsgruppen als der des zu 
beurd:ilenden Beamten mitwirken. Nach Tun­
lichkeit hat ein Senatsmitglied dem Dienstzweig 
des zu beurteilenden Beamten anzugehören. 

(6) Den Vorsitz im Senat führt das dem 
Dienstrang nach älteste Mitglied. Gehört einem 
Senat der Vorsitzende der Dienstbeurteilungs­
kommission oder dessen Stellvertreter an, führt 
dieser den Vorsitz. 

(7) Die Senate fassen ihre Beschlüsse mit ab­
soluter Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung 
ist unzulässig. 
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Gelt end es R e c h t: 

§ 17. (1) Ober die Beamten, die nicht unter 
der unmittelbaren dienstlichen Aufsicht des Vor­
standes der Behörde stehen, bei ,der die QuaLi­
fikationskommission eingesetzt ist, hat der un­
mittelbar vorgesetzte Amts- oder' Abteilungs­
vorstand eine dem § 19 entsprechende, mit der 
erforderlichen Begründung v,ersehene Qualifika­
tionsbeschreibung zu v,erfassen. Die Beschreibung 
ist im Dienstweg an ,die Kommission zu leiten. 

(2) Die eingegliederten Zwischenstellen (über­
wachenden Organe) haben sich über die Qualifi­
kationsbesch.reibung in allen Punkten, und zwar 
im Fall einer abweichenden Meinung mit Angabe 
der Gründe, zu äußern. 

Entwurf: 

(8) Teilen sich die Stimmen in mehr als zwei 
verschiedene Meinungen, so daß keine dieser 
Meinungen die erfol1derliche Mehrheit für sich 
hat, so hat der Vorsitzende zu versuchen, ob sich 
durch Teilung der Fragen und Wiederholung der 
Umfrage eine absolute Mehrheit erzielen lass,e. 
Bleibt dieser Versuch erfolglos, so werden die 
dem zu beurteilenden Beamten nachteiligsten 
Stimmen den zunächst minder nachteiligen so 
lange zugezählt, bis s,ich eine absolute Stimmen­
mehrheit ergibt. 

(9) Bei der Abstimmung stimmen die dem 
Dienstrange nach jüngeren Senatsmitglieder vor 
den älteren. Der Berichterstatter stimmt zuerst, 
der Vorsitzende zuletzt. 

(10) Jedes Mitglied kann mehreren Senaten 
angehören. 

(11) Der Vorsitzende, der Stellvertreter und 
die drei rangältesten weiteren Mitglieder der 
Dienstbeurteilungskommission haben vor J ahres­
schluß für die Dauer des folgenden Kalender­
jahres dj,e Senate zus'ammenzusetzen und die 
Geschäfte unter den Senaten zu verteilen. Zu­
gleich ist die ReihenfoLge zu bestimmen, in der 
die übrigen Kommissionsmitglieder bei Verhin­
derung eines Senatsmitgliedes in die Senate ein­
treten. Sie haben im Falle der Notwendigkeit 
auch Änderungen der Geschäftseinteilung wäh­
rend des laufenden Kalenderjahres vorzunehmen. 
Die Geschäftsy;erteilung wird für j,edes Kalender­
jahr f,estgesetzt. 

(12) Für die sachlichen Erfordernisse der 
Dienstbeurteilungskommissionen und die Besor­
gung ihrer Kanzleigeschäfte haben die Dienst­
stellen aufzukommen; bei denen sie eingesetzt 
sind. 

(13) Die Vorstände der Dienststellen, bei 
denen Dienstbeurteilungskommissionen einge­
setzt sind, bestimmen die Protokollführer. 

(14) Die Bestimmungen der §§ 16 und 17 über 
die Dienstbeurteilungskommissionen gelten für 
die' Oberste Dienstbeurteilungskommission sinn­
gemäß, sofern nichts anderes bestimmt ist. 

§ 18. (1) Der unmittelbar vorgesetzte Amts­
oder Abteilungsvorstand (Vorstand der Buchhal­
tung, Leiter des Kanzleidienstes) hat eine dem 
§ 20 entsprechende, mit der erforderlichen Be­
gründung versehene Dienstbeschreibung zu ver­
fassen. Die Dienstbeschreibung eines Dienststel­
lenleiters obliegt den überwachenden Organen, 
wenn solche nicht hestehen, dem Vorstand der 
unmittelbar übergeordneten Dienststelle. Die 
Dienstbeschreibung ist im Dienstwege bis späte­
stens an dem der Dienstbeurteilungsperiode nach- , 
folgenden 15. Feber an die Dienstbeurteilungs­
kommission (Personalsenat) zu leiten. Die einge­
gliederten Zwischenstellen (überwachende Or-
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Gel t end es R e c h t: 

356 der Beilagen 

En tw ur f: 
gane) haben sich über die Dienstbeschreibung, 
und zwar im Falle einer abweichenden Meinung 
mit Angahe der Grunde, zu äußern. _ 

(2) Das zur Dienstbeschreibung zuständige 
Organ soll den Beamten, dessen Dienstleistung 
in einer die Dienstbeschreibung beeinflussenden 
Weise nach~lassen hat, unverzüglich nachweis­
lich ermahnen. 

(3) Die Dienstbeschreibung eines Beamten ist 
von dem Vorstand (Abs. 1) der Dienststelle zu 
verfaSlSen, deren Personalstand der Beamte am 
Ende des Jahres, für das die Dienstbeschreibung 
gilt, angehört hat. War der Beamte während des 
Jahres anderen Dienst!Stellen zur Dienstleistung 
zugeteilt, so sind für die Dienstheschreibung 
maßgebende Umstände von diesen Dienststellen 
dem beschreibenden Organ auf dessen Ersudien 
zur Kenntnis zu bringen. Dieses Ersuchen ist 
jedenfalls dann zu stellen, wenn die Dienstzutei­
lung zu ein1er Dienststelle über drei Monate, bei 
Dienstprüfungslehrgängen über sechs Monate, 
gedauert hat. Hat sich die Dienstzuteilung bei 
einer Dienststelle auf den ganzen Beurteilungs­
zeitraum erstreckt, so ist die Dienstbeschreibung 
von dem Vorstand (Abs. 1) der Dienststelle zu 
verfassen, der der Beamte zugeteilt war. 

(4) Tritt in der Person des beschreibenden 
Organs ein Wechsel ein, so hat das bisher für 
die Dienstbeschrerbung zuständige Organ alle für 
die Dienstbeschreibung maßgebenden Umstände 
aus dem Beschreibungszeitraum seinem Nach­
folger zur Kenntnis zu bringen. Ist dies nicht 
möglich, so hat das für die Dienstbeschreibung 
zuständige Organ alle für die Dienstbeschrei­
bung maßgebenden Umstände zu erkunden. 

(5) Ist das nach Abs. 3 für die Dienstbeschrei­
bung zuständige Organ verhindert, so hat die 
Dienstbeschreibung der Vertreter des Organs, 
das die Dienstbeschreibung durchzuführen gehabt 
hätte, zu verfassen. 

(6) Hat bei alljährlich zu besch·reibenden Be­
amten das beschreibende Organ festgestellt, daß 
keine Anderung gegenüber der letzten Dienst­
beschreibung eingetreten ist, so kann sich die 
Dienstbeschreibung auf einen Hinweis auf die 
letzte Dienstheschreibung beschränken. Ein sol­
cher Hinweis ist nur zweimal nacheinander zu­
lässig. 

(7) Die Dienstbeschrei.bung und Dienstbeur­
teilung hat zu entfallen, wenn ein Beamter aus 
anderen Gründen als wegen Untersuchungshaft, 
Verbüßung einer Freiheitsstrafe, Suspendierung 
(§§ 144, 145) oder un!entschuldigter Abwesenheit 
in einem der Dienstbeurteilung unterliegenden 
Kalenderjahr länger als sechs Monate keinen 
Dienst versehen hat. In diesem Falle ist der 
Dienstbeurteilungskommission an SteHe der 
Dienstbeschreibung ein Bericht über den Entfall 
der Dienstbeschreibung vorzulegen. 
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Gelt en des R e c h t: 

§ 19. (4) Alle zur Mitwirkung im Qualifika­
tionsverfahren berufenen Beamten haben bei 
Ausübung ihrer Funktion strenge Gewissenhaf­
tigkeit und Unparteilichkeit zu beobachten. Die 
Qualifikationskommi,s.sionen haben insbesondere 
auch auf die mögli<chste Gleichmäßigkeit in der 
Beurteilung ,der Beamten bedacht zu sein. 

§ 18. (1) Die Kommission bestimmt die Quali­
fikation, soweit Beschreibungen vorliegen, nach 
deren Prüfung. 

§ 18. (3) Hält die Kommission ergänzende 
Aufklärung für geboten, so kann auch ein an­
derer Beamter zur Auskunftserteilung heran­
gezogen werden. 

§ 19. (1) Bei der Bestimmung der Qualifika­
tion sind zu berücksichtigen: 

1. die fachliche Ausbildung (Kenntnis der zur 
Amtsführung notwendigen Vorschriften), 

2. die Fähigkeiten und die Auffassu\1ß, 
3. der Fleiß, die Gewissenhaftigkeit und die 

Verläßlichkeit in der Ausübung des Dienstes, 
4. die Eignung für den Parteienverkehr und 

für den äußeren Dienst, 
5. die Sprachenkenntnis, 
6. der Erfolg der Verwendung, 
7. das Verhalten, 
8. bei Beamten, die sich auf leitenden Dienst­

posten befinden oder deren Berufung auf einen 
solchen Posten in Frage kommt, die Eignung 
hiezu. 

Entwurf: 

'(8) Von einer Dienstbeschreibung und Dienst­
beurteilung kann Abstand genommen werden, 
wenn &ich die Dienstleistung des Beamten aus­
siChließlich aus nicht in seinem Verschulden gele­
genen Gründen vorübergehend V'erschlechtert hat. 

(9) AUe zur Mitwirkung im Dienstbeurtei­
lungsverfahren berufenen Beamten haben bei 
Ausübung ihrer Funktion strenge Gewissen­
haftigkeit, Unparteilichkeit und strengste Ver­
schwiegenheit zu beobachten. Die Dienstbeurtei­
lungskommiS'Siionen haben insbesondere auch auf 
die mögLichste Gleichmäßigkeit in der Beurtei­
lung der Beamten bedacht zu sein. 

§ 19. (1) Die Dienstbeurteilungskommissionen 
(Personalsenate) haben auf Grund der vorliegen­
den Dienstbeschreibung über die Gesamtbeurtei­
lung zu entscheiden. 

(2) Ist die Dienstbeschreibung so mangelhaft, 
daß kein ausreichendes Bild über den zu be­
schreibenden Beamten gewo~nen werden kann, 
so haben die Dienstbeurteilungskommissionen 
(Personal<senave) dile notwendigen Erhebungen im 
kürzesten Weg vorzunehmen oder erforder­
Hchenfalls die Dienstbeschreibung dem zur 
Dienstbeschreibung zuständigen Organ zur Er­
gänzung oder Verbesserung innerhalb einer 
Frist von längstens vier Wochen zurückzureichen. 

§ 20. (1) Bei der Entscheidung der Dienst­
beurteilungskommissionen ist zu berücksichtigen: 

1. die fachlichen Kenntnisse, insbesondere der 
zur Amtsführung notwendigen Vorschriften; 

2. die Fähigkeiten und die Auffassung; 

3. FIeiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, Ver­
läßlichkeit, Verantwortungsbewußtsein und Ar­
beitstempo; 

4. Bewährung im Parteienverkehr und Außen­
d~enst; 

5. Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und münd­
lich) in der deuuchen Sprache und, sofern es für 
den Dienst erforderlich ist, die Kenntnis von 
Fremdsprachen; 

6. Verhalten im Dienst, insbesondere Beneh­
men gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern, 
sowie Verhalten außerhalb des Dienstes, sofern 
Rückwirkungen auf den Dienst eintreten; 

7. bei Beamten, deren Berufung auf einen 
leitenden Posten in Frage kommt, Eignung für 
einen solchen; 

8. Bewährung als Vorgesetzter; 

9. Erfolg der Verwendung. 

S 19. (2) Besondere, für die Qualifikation ent- (2) Besondere für die Dienstbeurteilung ent-
'scheidende Umstände sind ausdrücklich anzu-scheidende Umstände sind ausdrücklich anzu-
führen. führen. 
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Gel t end e s R e c h t: 

§ 19. (3) Die GesamtbeurteilUl]g hat "ausge­
zeichnet", "sehr gut", "gut", "minder ent­
sprechend" oder "nicht entsprechend" zu lauten. 

§ 20. (1) Der Beamte ,ist von der Gesamtbeur­
teilung in Kenntnis zu. setzen. 

(2) Er hat das Recht, bei der Dienstbehörde in 
seine Qualifikationstabelle (Gesamtbeurteilung 
und Einzelpunkte) Einsicht und davon Abschrift 
zu nehmen. 

(3) Wenn die Gesamtbeurteilung nicht minde­
stens auf "gut" lautet, so kann der Beamte 
binnen vier Wochen nach deren Bekanntgabe bei 
der Dienstbehörde die Beschwerde erheben, 
über welche die Qualifikationskommission der 
Zentralstelle entscheidet. 

E n twu r f: 

(3) Die Gesamtbeurteilung hat zu lauten: 
1. ausgezeichnet, bei hervorragenden Kennt­

nissen, Fähigkeiten und Leistungen; 
2. sehr gut, bei überdurchschnittlichen Kennt­

nissen, Fähigkeiten und Leistungen; 
3. gut, bei durchschnittlichen Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Leistungen; 
4. entsprechend, wenn das zur ordnungs­

gemäßen Versehung des Dienstes unerläßliche 
Mindestmaß an Leistung ständig erreicht wird; 

5. nicht entsprechend, wenn das zur ordnungs­
gemäßen Versehung des Dienstes unerläßliche 
Mindestmaß an Leistung nicht erreicht wird. 

(4) Lautet die Gesamtbeurteilung mindestens 
auf "gut", so gilt die für den Eintritt der Zeit­
vorriickung erforderliche Durchschnitnsleistung 
als erbracht. 

(5) Ist gegen den Beamten wegen eines in den 
Beurteilungszeitraum fallenden Verhaltens ein 
Disziplinarverfahren wegen Verdachtes eines 
Dienstvergehens eingeleitet worden (§ 113), so 
ist das Verfahren vor der Dienstbeurteilungs­
kommis®ion bis zur rechtskräftigen Beendigung 
des Disziplinarverfahrens zu unterbrechen. 

§ 20 a. (1) Ober die Gesamtbeurteilung ent­
scheidet die Dienstbeurbeilungskommission mit 
Beschluß. Die Beschlußausfertigung ist zu eigenen 
Handen zuzustellen. 

. (2) Gegen den Beschluß nach Abs. 1 kann 
binnen zwei Wochen schriftlich Vorstellung er­
hoben werden. Die Vorstellung hat einen begrün­
deten Antrag zu enthalten. Auf Grund der Vor­
stellung entscheidet die Dienstbeurteilungskom­
mission ohne mündliche Verhandlung über die 
Gesamtbeurteilun,g mit Bescheid. Erforderlichen­
falls hat die Dienstbeurteilungskommission den 
Dienststellenleiter, allfällige Zwischenvorgesetzte, 
andere Zeugen und ,den zu beurteilenden Beam­
ten zu hören. Wird der Vorstellung nicht voll­
inhaltlich Rechnung getragen, ist der Bescheid zu 
begründen. ' 

(3) Gegen den Bescheid ist eine binnen zwei 
Wochen nach Zustellung bei der Dienstbeurtei­
lungskommission einzubringende schriftliche Be': 
rufung zulässig. Ober die Berufung entscheidet 
die nach § ~5 Abs. 3 zuständige Di,enstbeurtei­
lungskommission. Der Berufungsbescheid ist zu 
begründen. 

(4) Der Beamte hat das Recht, nach Zustellung 
der Gesamtbeurteilung gemäß Abs. 1 in seine 
Dienstbeschreibung und Dienstbeurteilungstabelle 
(Gesamtbeurteilung und Einzelpunkte) Einsicht 
zu nehmen. 

(5) Gegen die Entscheidung des Personalsenates 
(§ 15 Abs, 6) ist binnen zwei Wochen nach Zu­
stellung eine bei dem Personalsenat einzubrin­
gende Beschwerde zulässig. über die Beschwerde 
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Gel t end e s R e c h t: 

§ 22. (2) Wenn es wichtige Rücksichten des 
Dienstes erheischen, muß der Beamte auf Wei­
sung seiner Vorgesetzten bei der Behörde, bei 
der er in Verwendurig steht, oder bei anderen 
staatlichen Behörden auch Amtsgeschäfte, die 
nicht zu den gewöhnlichen Dienstesverrichtungen 
von Beamten desselben Dienstzweiges gehören, 
vorübergehend besorgen. 

En twu r f: 

entscheidet der Personalsenat des übergeordneten 
Gerichtshofes. Djese Entscheidung ist zu be­
gründen. 

(6) Die Dienstbeurteilungskommissionen (Per­
sonalsenate) erster Instanz sind verpflichtet, über 
die Dienstbeschreibung nach deren Einlangen 
ohne unnötigen Aufschub zu entscheiden. über 
Berufungen (Beschwerden nach Abs. 5) ist inner­
halb von sechs Monaten nach deren Einlangen 
zu entscheiden. 

(7) Hat die Dienstbeurteilungskommission 
erster Instanz innerhalb von drei Monaten nach 
Einlangen der Dienstbeschreibung nicht entschie­
den, so kann der Beamte schriftlich die Entschei­
dung durch die im Rechtswege (§ 15 Abs. 3) zu­
ständige Dienstbeurteilungskommission (Oberste 
Dienstbeurteilungskommission, Personalsenat des 
übergeordneten Gerichtshofes) beantragen. Ein 
solches Verlangen ist bei der Dienstbeurteilungs­
kommission erster Instanz einzubringen. Ent­
scheidet diese Dienstbeurteilungskommission nicht 
innerhalb von zwei Wochen, so ist die Dienstbe­
schreibung mit dem Antrag der im Rechtszug 
zuständigen Dienstbeurteilungskommission vor­
zulegen, die ihrerseits innerhalb von weiteren 
drei Monaten über die Gesamtbeurteilung zu 
entscheiden hai. Der Antrag ist abzuweisen, 
wenn die Verzögerung nicht ausschließlich auf 
das Verschulden der Dienstbeurteilungskom­
mission erster Instanz zurückzuführen ist. 

(8) Die Entscheidung der Dienstbeurteilungs­
kommission (Personalsenat) ist nach Rechtskraft 
in den Standesausweis einzutragen. 

§ 22. (2) Wenn es im Interesse des Dienstes 
notwendig ist,· muß der Beamte auf W;eisung 
seiner Vorgesetzten bei der Dienststelle, bei der 
er in Vetwendnung steht, oder bei anderen 
Dienststellen auch Amtsgeschäfte, die nicht zu 
den gewöhnlichen Di,enstverrichtungen VOll Be­
amten desselben Diellstzweiges gehören, vorüber­
g,ehend besorgen. 

(3) Der Auftrag, Dienstverrichtungen gemäß 
Abs. 1 oder 2 bei einer anderen Dienststelle zu 
besorgen (Dienstzuteilung), darf ohne schrift­
liche Zustimmung des Beamten höchstens für die 
Dauer von insgesamt 90 Tagen in einem Kalen­
derjahr ausgesprochen werden. Eine darüber hin­
ausgehende Zuteilung ohne Zustimmung des Be­
amten ist nur dann zulässig, Wenn die ordnungs­
gemäße Abwicklung oder Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes auf andere Weise nicht gewähr­
leistet werden kann oder es sich um eine Dienst-

~ zuteihmg zum Zwecke einer AusbiMung handelt. 
Bei einer Dienstzuteilung ist auf die dienstrecht­
liche Stellung, bei einer Dienstzuteilung an einen 
anderen Dienstort auch auf die persönlidlfll, 
familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten 
Bedacht zu nehmen. 
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28 356 der Beilagen 

Gel t end e s R e c h t: 

§ 29 a. (1) Dem Beamten ist auf Antrag für die 
Dauer eines Kuraufenthaltes Dienstbefreiung zu 
gewähren, wenn 

a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Lan­
desinvalidenamt die Kosten der Kur trägt 
oder einen Kurkostenbeitrag leistet und 

b) die Kur in der Benützung einer Mineral­
quelle oder eines Moorbades oder im Auf­
enthalt in einem vorgeschriebenen Klima 
besteht und ärtztlich überwacht wird. 

Bei der zeitlichen Einteilung der Dienst­
befreiung ist auf zwingende dienstliche Gründe 
Rücksicht zu nehmen. 

§ 67. (1) Der Beamte kann innerhalb des 
Dienstzweiges und des Ressorts, dem er ange­
hört, von Amts wegen auf einen anderen Posten 
versetzt werden. . 

(2) Bei jeder Versetzung ist darauf Rücksicht zu 
nehmen, daß der Beamte nach seiner Befähigung 
den Anforderungen des Dienstes in seiner neuen 
Verwendung genügen kann. 

En twurf: 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 finden auf 
a) Angehörige des Bundesheeres und Beamte 

der Heeresverwaltung im Falle der Anord­
nung eines Einsatzes zu einem der im § 2 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, ge­
nannten Zwecke oder eines Einsatzes nach 
§ 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 
30. Juni 1965, BGBl. Nr. 173, über die Ent­
sendung österreichischer Einheiten zur 
Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen, 

b) Angehörige der Bundespolizei und der Bun­
desgendarmerie im Falle der Anordnung 
eines besonderen Einsatzes zum Zwecke der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit oder eines Ein­
satzes nach § 1 des Bundesverfassungsgeset­
zes vom 30. Juni 1965, BGBI. Nr. 173, über 
die Entsendung österreichischer Einheiten 
zur Hilfeleistung in das Ausland auf Er­
suchen internationaler Organisationen 
und 

c) Angehörige des Bundesministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten 

keine Anwendung. 

§ 29 a. (1) Dem Beamten ist auf Antrag für die 
Dauer eines Kuraufenthaltes Dienstbefreiung zu 
gewähren, wenn 

a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Lan­
desinvalidenamt die Kosten der Kur trägt 
oder einen Kurkostenbeitrag leistet 
und 

b) die Kur in der Benützung einer Mineral­
quelle oder eines Moorbades oder im Auf­
enthalt in einem vorgeschriebenen Klima 
oder in der therapeutischen Anwendung 
von kaltem Wasser (sogenannte "Kneipp­
Kuren") besteht und ärztlich überwacht 
wird. 

Bei der zeitlichen Einteilung der Dienst­
befreiung i5t auf zwingende dienstliche Gründe 
Rücksicht zu nehmen. 

§ 67. (1) Der Beamte kann innerhalb des 
Dienstzweiges und des Ressorts, dem er ange­
hört, aus wichtigen dienstlichen Interessen zu 
einer anderen Dienststelle versetzt werden. Das 
Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses 
ist nicht erforderlich für Versetzungen während 
des provisorischen Dienstverhältnisses und für 
Versetzungen in Dienstbereichen, bei denen es 
nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die 
Beamten der Dienststellen nach einiger Zeit zu 
einer anderen Dienststelle zu versetzen. 

(2) Bei Abberufung von der bisherigen Ver­
wendung ist gleichzeit}g, wenn dies jedoch aus 
RüCksichten des Dienstes nicht möglich ist, späte­
stens zwei Monate nach der Abberufung eine 
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356 der Beilagen 29 

Gel t end e s R e c h t: 

§ 67. (3) Bei der Versetzung an einen Dienst­
ort ist unter Wahrung der dienstlichen Inter­
essen und mit möglichster Berücksichtigung der 
persönlichen Verhältnisse des Beamten eine an­
gemessene Obersiedlungsfrist zu gewähren. 

Entwurf: 

neue Verwendung zuzuweisen. Die Bestimmungen 
der §§ 144 und 145 werden hiedurch nicht be­
rührt. 

(3) Einer Versetzung ist gleichzuhalten die Ab­
berufung eines Beamten von seiner bisherigen 
Verwendung (funktion) unter Zuweisung einer 
neuen Verwendung, wenn 

a) durch die neue Verwendung in der Lauf­
bahn des Beamten eine Verschlechterung zu 
erwarten ist; 

b) die neue Verwendung der bisherigen Ver­
wendung des Beamten nicht mindestens 
gleichwertig ist; 

c) die neue Verwendung des Beamten einer 
langdauernden und umfangreichen Einar­
beitung bedarf. 

Einer Versetzung ist ferner gleichzuhalten die· 
Abberufung eines Beamten von seiner bisherigen 
Verwendung ohne gleichzeitige Zuweisung einer 
neuen Verwendung. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten nicht 
für die Zuweisung einer vorübergehenden Ver­
wendung, soweit ihre Dauer drei Monate nicht 
übersteigt. Abs. 3 findet ferner keine Anwendung 
auf die Beendigung der vorläufigen Ausübung 
einer höheren Verwendung zur Vertretung eines 
an der Dienstausübung verhinderten oder zur 
provisorischen Führung der Funktion an Stelle 
des aus dieser Funktion ausgeschiedenen Beamten. 

(5) Bei einer Versetzung an einen anderen 
Dienstort von Amts wegen sind die persönlichen, 
familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten 
zu berücksichtigen. Eine Versetzung ist unzuläs·sig, 
wenn sie für den Beamten einen wesentlichen 
wirtschaftlichen Nachteil bedeuten würde und 
ein anderer geeigneter Beamter, bei dem dies 
nicht der Fall ist, zur Verfügung steht. 

(6) Ist die Versetzung eines Beamten von 
Amts wegen in Aussicht genommen, so ist der 
Beamte hievon schriftlich unter Bekanntgabe 
seiner neuen Dienststelle und Verwendung mit 
dem Beifügen zu verständigen, daß es ihm frei­
steht, geg,en die beabsichtigte Maßnahme binnen 
zwei Wochen nach Zustellung Einwendungen 
vorzubringen. Werden innerhalb der angegebe­
nen Frist solche Einwendungen nicht vorgebracht, 
so gilt dies als Zustimmung zur Versetzung. 

(7) Die Versetzung ,ist mit Bescheid zu ver­
fügen; eine Berufung gegen dies,en Bescheid hat 
aufschiehende Wirkung. 

(8) Im Falle der Versetzung an einen anderen 
Dienstort ist dem Beamten eine angemessene 
übersiedlungsfrist ZU gewähren. 

(9) Die Abs. 3, 5 und 7 finden keine Anwen­
dung auf Versetzung,en in Dienstbe~eichen, bei 
denen es nach der Natur des Dienstes notwendig 
ist, die Beamten der einzelnen Dienststellen nach 
einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu 
versetzen. 
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30 356 der Beilagen 

Gel t end e s ~ e c h t: 

§ 73. Steht für einen Beamten irnfolge einer 
Knderung in der Organisation des Dienstes zeit­
weise kein Posten zur Verfügung oder treten 
Umstände ein, welche die weitere Dienstleistung 
eines Beamten auf eine~ seiner Stellung ent­
sprechenden Posten desselben' Dienstzweiges aus' 
wichtigen dienstlichen Rücksichten nicbt zulässig 
ersch,eip;en fassen, so kann er vom Chef der 
Zentralstelle in den zeitlichen Ruhestand ver­
setzt werden. 

§ 74. (1) Der mi't Wartegebühr beurlaubte 
Beamte hat Anspruch auf den vollen Betrag des 
zuletzt bezog,enen Gehaltes. Erreicht jedoch der 
normalmäßige Ruhegenuß, der ihm bei seiner 
Versetzung in den Ruhestand zukäme, einen 
höheren Betrag, so ist dieser flüssigzumachen. 

(2) Die im Verhältnis der Beurlaubung mit 
Wartegebühr zugebrachte Zeit ist für die Bemes­
sung des Ruhegenusses anrechenbar. 

(3) Ein mit Warteg.ebühr beurlaubter Beamter 
kann jederzeit zum Wiederantri'tt des Dienstes 
berufen werden. In diesem Fall i'st er verpflich­
tet, sich auf behördliche Anordnung einer amts­
ärztlich,en Untersuchung zur P,rüfung des fort­
bestandes seiner Dienstfähigkeit zu unterziehen. 

(4) Im übrigen sind die mit Wartegebühr be­
urlaubten Beamten den Beamten des zeitlichen. 
Ruhestandes gleichzuhalten. 

E n twu r f: 

Die §§ 73 und 74 werden aufgehoben. 

§ 87 a. (1) Durch Verjährung wi'rd d:ie Ver­
folgung des Beamten wegen Verletzung der 
Standes- oder Amtspflichten ausgeschlossen, wenn 
gegen ihn innerhalb der Verjährungsfristen ein 
Disziplinarverfahren nicht eingeleitet, über ihn 
eine Ordnungsstrafe nicht verhängt oder zu sei­
nem Nachteil ein rechtskräft]g beendet'es Diszi­
plinarverfahr,en nicht wiederaufgenommen wor­
den ist. 

(2) Pflichtverletzungen, die zugleich auch als 
Verbrechen nach den Strafgesetzen zu verfolgen 
sind, verjähren nicht. 

(3) Die Verjährungsfrist beträgt bei Dienstver­
gehen fünf Jahre, bei Ordnungswidrigkeiten zwei 
Jahre. 

(4) Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt im 
Zeitpunkt der Beendigung des pflichtwidrigen 
Verhaltens oder, wenn dieses bereits Gegenstand 
eines DisziplinarverfahrellJS ßewesen ist, mit 
dessen rechtskräftiger Erledigung. 

(5) Der Lauf der Verjährungsfrist wird unter­
brochen, wenn der Beamte ,innerhalb der Vex­
jährungsfrist eine neu"e als Dienstvergehen oder 
Ordnungswidrigkeit zu ahndende Pflichtver­
letzung begangen hat. Sie beginnt im Zeitpunkt 
der Beendigung des neuen pflichtwidrigen Ver­
haltens von neuem zu laufen. 

(6) Der Lauf der VerjährungsfriS't wird für 
die Dauer des strafgerichtlichen Verfahrens oder 
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356 der Beilagen 31 

Gel t end e s Re c h t: 

§ 90. (2) Die Geldbuße darf im einzelnen Fall 
den Betrag von 5 v. H. des Monatsbezuges mit 
Aussdtluß der Familienzulagen nicht übersteigen. 

§ 93. (1) DiszipHna'rstrafen sind 
a) der V·erweis, 
b) die Aussdtließung von der Vorrückung In 

höhere Bezüg.e, 
c) die Minderung des Diensteinkommens, 
d) die Versetzung in den Ruhestand mit ge­

mindertem Ruhegenuß, 
e) die Entlassung. 

En twu r f: 

des Verwaltungsstrafverfahrens gehemmt, wenn 
die Pflichtverletzung des Beamten Gegenstand 
eines solchen Verfahrens ist. 

§ 90. (2) Die Geldbuße darf im einzelnen Fall 
den Betrag von 5 v. H. des Monatsbezuges unter 
Aussdtluß der Haushaltszulage nidtt übersteigen. 
Die Summe der einem Bundesbeamten innerhalb 
eines Kalenderjahres rechtskräftig auferlegten 
Geldbußen darf die Hälfte seines Monatsbezuges 
mit Aussdtluß der Haushaltszulage nidtt über­
steigen. 

§ 93. (1) 
c) die Minderung des Monatsbezuges unter 

Aussdtluß der Haushaltszulage, 

§ 100. (1) Zur Durdtführung des Disziplinar- § 100. (1) ... 
verfahrens werden Disziplinarkommissionen ein-
gesetzt: 

a) Disziplinarkommissionen erster Instanz bei 
den einer Zentralstelle unmitteibar unter- . 
stehenden Behörden. 

b) Diszip~ina:roberkommissionen bei Zentral-
stellen. . 

§ 101. (1) Jede Disziplinarkommission besteht 
aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertretern und 
der erforderlidten Anzahl von Mitgliedern. Diese 
werden für eine dreijährige Funktionsdauer vom 
Chef der ZentraJstelle aus den rechtskundigen 
Beamten und Fachbeamten bestellt, die im 
Dienstbereich der Behörde, bei der die Kommis­
sion eingesetzt ist, in Verwendung stehen. 

§ 108. (1) me zu Kommissionsmitgli.edern 
und Disziplinaranwälten bestellten Beamten 
scheiden aus, wenn in ihrer dienstlidten Stellung 
eine Veränderung eintritt,. mit der die Voraus­
setzungen ihrer Bestellung entfallen. 

(2) Während der Dauer eines gegen einen sol­
chen Beamten anhängigen strafgeridttlichen oder 
Disziplinarverfahrens darf er zu keiner Amts­
handlung bei einer Disziplinarkommission heran­
gezogen wer:den. Endet das Verfahren mit einer 
Bestrafung des Beamten, so verliert er seine Stel­
lung und es ist an seiner Statt für .den Rest der 
Funktionsdauer ein anderer Beamter in der vor­
geschriebenen Weise zu bestellen. 

c) Eine Oberste Disziplinarkommjssion beim 
Bundeskanzleramt. 

§ 101. (1) Jede Disziplinarkommission besteht 
aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertretern und 
der erforderlichen Anzahl weiterer Mitglieder. 

§ 101. (3) Die Mitgliedsdtaft zu den Diszipli­
narkommissionen ruht in den Fällen der Ein­
leitung eines Disziplinarverfahrens (§ 113) wegen 
eines Dienstvergehens bis zu dessen rechtskräfti­
gem Abschluß, der Suspendierung vom Dienst 
(§§ 144, 145), der AußerdienststeIlung, der Er­
teilung eines Urlaubes von mehr als drei Mona­
ten und ,der Ableistung des ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienstes. 

(4) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkom­
missionen endet mit Ablauf der Bestellungsdauer, 
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses, der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinar­
strafe, der übernahme in einen anderen Personal­
stand, der Versetzung zu' einer Dienststelle, für 
deren Beamte eine andere Disziplinarkommission 
zuständig ist, der Versetzung ins Ausland, der 
Versetzung in den zeitlichen oder dauernden 
Ruhestand, dem ühertritt in den dauernden 
Ruhestand sowie der Annahme einer Austritts­
erklärung (§ 84). 
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32 356 der 'Beilagen 

Gel t end es Re eh t: E n t wu ~ f: 
§ 101 • .(3) Im Bedarfsfall sind die Kommissio- Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 101 erhalten 

nen durch Bestellung von Kommissionsmitglie- die Absatzbezeichnung ,,5" und ,,6". 
dem für den Rest der Funktionsdauer zu er-
gänzen. 

(4) Die Mitglieder der Disziplinarkommission 
'sind in Ausübung dieses Amtes selbständig und 
unabhängig. ' 

Siehe § 101. 

Siehe § 101. 

§ 102. (1) Unmittelbar zuständig sind: 

a) die Disziplinarkommissionen erster Instanz 
für alle Beamwn, die bei der betreffenden 
Behörde oder einer ihr unterstehenden Be­
,hörde verwendet werden oder der Diszipli­
narkommission gemäß § 100 Abs. 2 zuge­
wiesen sind, mit Ausnahme der Beamten 
der allgemeinen Verwaltung von der 
Dienstklasse VII aufwärts, sowie der leiten­
den Staatsanwälte und höheren staats­
anwaltschaftIichen Beamten und der Landes­
schulinspektoren (von der VI. Rangklasse 

, aufwärts), 

b) die Disziplinaroberkommissionen für alle 
dem Personalstand der Zentralstelle ange­
hörenden oder bei der Zentralstelle ver­
wendeten Beamten und die ressortmäßig 
unnerstehenden Beamten der allgemeinen 
Verwaltung von der Dienstklasse VII 

§ 101 a. (1) Der Vorsitzende, die Stellvertreter 
und die erforderliche Anzahl weiterer 'Mitglieder 
der Disziplinarkommissionen und der Diszipli­
naroberkommissionen sind vom Leiter der Zen­
tralstelle aus dem Kreise der definitiven Beamten 
des Personalstandes der Dienststelle, ,bei der eine 
Disziplinarkommission eingesetzt ist, mit Wirk­
samkeit vom 1. Jänner eines Kalenderjahres für 
die Dauer von drei Jahren zu bestellen. 

(2) Zu Mitgliedern der Disziplinarkommission 
bei der Oberstaatsanwaltschaft können auch Räte 
des Oberlandesgerichtes bestellt werden. 

(3) Der Vorsitzende, die Stellvertreter und die 
übrigen' Mitglieder der Obersten Disziplinar­
kommission sind vom Bundespräsident,en auf 
Vorschlag der Bundesregierung aus dem Kreise 
der definitiven Beamten aller Zentralstellen für 
die Dauer von fünf Jahren zu bestellen:. Hinsicht­
lich der aus dem Kreise der definitiven Beamten 
der Präsidentschaftskanzlei, der Kanzlei des Präsi­
denten des Nationalrates und des Rechnungs­
hofes zu bestellenden Mitglieder ist die Bundes­
regierung an die Vorschläge dieser Zentralstellen 
gebunden. 

(4) Die Vorsitzenden der Disziplinarkommis­
sionen und deren Stellvertreter werden von dem 
jeweils rangältesten Mitglied der Disziplinarkom­
missionen vertreten. 

§ 102. (1) Als Disziplinarbehörde erster Instanz 
sind zuständig: 

a) die Disziplinarkommissionen (§ 100 Abs. 1 
lit.a) für alle Beamten, die bei der be­
treffenden Dienststelle oder einer ihr unter­
stehenden Dienststelle verwendet werden 
oder der Diszip1inarkommission gemäß 
§ 100 Abs. 2 zugewiesen sind, mit Aus­
nahme der Beamten der Allgemeinen Ver­
waltu~g von der Dienstklas&e VII aufwärts. 
der leitenden Staatsanwälte, der staats an­
waltschaftlichen Beamten von der Standes­
gruppe 5 aufwärts und der Landesschul­
inspektoren; 

b) die Disziplinaroberkommissionen (§ 100 
Abs. 1 lit. b) für alle dem Personalstand 
der Zentralstelle angehörenden oder bei der 
Zentralstelle verwendeten Beamten und die 
ressortmäßig unterstehenden Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung von der Dienst-
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Gel t ende s R e c h t: 

(lII. Dienstklasse) aufwärts sowie die leiten­
den Staatsanwälte und höheren staatsan­
waltschaftlichen Beamten, die Landesschul­
inspektoren (die mit Verwendungszulagen 
ausgestatteten Beamten des VII. Haupt­
stückes der Verwendungsgruppe I, die 
Direktoren der Tabakfabriken und gleich­
gestellten Beamten der Tabakregie und der 
Leiter der Betriebssektion der Staats­
druckerei). 

(2) Von den Disziplinarkommissionen erster 
Instanz geht der Rechtszug an die durch die Res­
sortzugehör~gkeit des beschuldigten Beamten be­
stimmte Disziplinaroherkommission. 

§ 103. (2) Streitigkeiten über die Zuständig­
keit entscheiden die Disziplinaroberkommis­
sionen. 

§ 104. (1) Die Disziplinarkommissionen ver­
handeln und entscheiden in Senaten, die aus dein 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vier 
Beisitzern bestehen. Von den Beisitzern müssen 
wenigstens zwei rechtskundig sein. 

(2) Die Senate sind vom Vorstand der Behörde. 
bei der die Disziplinarkommission eingesetzt ist, 
vor Jahresschluß für die Dauer des ganzen fol­
genden Jahres bleibend zusammenzusetzen. Zu­
gleich ist die Reihenfolge zu bestimmen, in der 
die übrigen Kommissionsmitglieder bei der Ver­
hinderung eines Senatsmitgliedes als Ersat2män­
ner in die Senate eintreten. 

Entwurf: 

klasse VII aufwärts, die leitenden Staats­
anwälte und ·staatsanwaltschaftlichen Beam· 
ten von der Standesgruppe 5 aufwärts und 
der Landesschulinspektoren. 

(2) Als Disziplinarbehörden zweiter Instanz 
sind zuständig: 

a) die Disziplinaroberkommission gegen Ent­
scheidungen der Disziplinarkommissionen 
und 

b) die Oberste Disziplinarkommission gegen 
Entscheidungen der Disziplinaroberkom­
missionen als erste Instanz. 

§ 103. (2) Streitigkeiten über die Zuständigkeit 
der Disziplinarkommissionen entscheiden die 
Disziplinaroberkommissionen, über solche der 
Disziplinarkommissionen und Disziplinarober­
kommissionen sowie der Disziplin'.lroberkommis· 
sionen die Oberste Disziplinarkommission. 

§ 104. (1) Die Disziplinarkommissionen ent­
scheiden in Senaten, die aus dem Vorsitzenden 
oder dessen Stellvertreter und vier weiteren Mit­
gliedern bestehen, von denen eines den Bericht 
erstattet. Der Berichterstatter wird vom Vor­
sitzenden des Senates bestimmt. Von den Mit­
gliedern müssen wenigstens zwei rechtskundig 
sein. Den Senatsvorsitz führt der Vorsitzende der 
Disziplinarkommission oder dessen Stellvertreter. 
Jedes Mitglied kann mehreren Senaten ange­
hören. 

(2) In den Senaten der Obersten Disziplinar­
kommission müssen auch der Vorsitzende und 
dessen Stellvertreter rechtskundig sein. Wenig­
stens zwei Mitglieder der Obersten Disziplinar­
kommission müssen dem Ressort des beschuldig­
tcn Beamten angehören. 

(4) Ein aus fünf Mitgliedern bestehender Senat, 
dem der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und 
allenfalls rangälteste weitere Mitglieder der Dis­
ziplinarkommission angehören, hat' bis Jahres­
schluß für die Dauer des folgenden Kalenderjah­
res die Senate zusammenzusetzen und die Ge­
schäfte unter die Senate zu verteilen. Zugleich 
hat er die Reihenfolge zu bestimmen, in der die 
übrigen Kommissionsmitglieder 'bei der Verhin­
derung eines Senatsmitgliedes als Ersatzmitglieder 
in die Senate eintreten. Der Senat hat ferner ;m 
Falle der Notwendigkeit auch Anderungen der 
Geschäftseinteilung während des laufenden Ka­
lenderjahrs vorzunehmen. Die Geschäftsverteilung 
wird für jedes Kalenderjahr festgesetzt. 
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34 356 der Beilagen 

Gel t end e s R e c h t: 

§ 106. (2) Die Vorstände dieser Behörden be­
stimmen auch fallweise aus der Zahl der ihnen 
unterstehenden rechtskunclilgen Beamten die 
Protokollführer für .die Diszi!plinarverhandlun­
gen. 

§ 110. (1) Wenn bei einer Disziplinarkommis­
sion die zur Bildung des Senats erforderliche An­
zahl von Mitgliedern nicht zur Verfügung steht, 
hat die Disziplinaroberkommission die Diszipli­
narsache .an eine andere Diszipli~arkommission 
zu verweisen. 

(2) Das gleiche kann sie auf Antrag des Diszi­
plinaranwaltes oder des beschuldigten Beamten 
verfügen, wenn Gründe vorhanden sind, welche 
die Unbefangenheit der zus,tändigen Disziplinar­
kommission bezweifeln lassen. 

§ 112. Der Vorstand der Dienstbehörde über­
mittelt nach Durchführung der etwa zur vorläu­
figen KlarsteIlung des Sachverhaltes erforder­
lichen Erhebungen die Disziplinaranzeige im 
~ienstwege an die zuständige Disziplinarkommis­
SlOn. 

Siehe § 108. 

§ 127. (1) Durch ,das Erkenntnis der Diszipli­
narkommission muß der beschuldigte Beamte 
entweder von der ihm zur Last gelegten Pflicht­
verletzung freigesprochen oder einer solchen für 
schuldig erklärt werden. 

(2) Im Fall des Schuldspruches hat das Erkennt­
nis den Ausspruch über die den Beamten tref­
fende Disziplinar- oder Ordnungsstrafe zu ent­
halten. 

En twu rf: 

§ 106. (2) Die Vorstände dieser Behörden be­
stimmen auch aus der Zahl der ihnen unter­
stehenden Beamten di'e Protokollführer für die 
DiJsZiiplinarverhandlungen. 

§ 108. Die Bestimmungen des § 101 Abs. 3 
und 4 finden sinngemäß auf den Untersuruungs­
kommissär und den Disziplinaranwalt Anwen­
dung; 

§ 110. (1) Wenn bei einer Disziplinarkommis­
sion oder Disziplinaroberkommission die zur Bil- ' 
dung des Senates erforderliche Anzahl von Mit­
gliedern nicht zur Verfügung steht, hat die Diszi­
plinatoberkommission beziehungsweise Oberste 
Disziplinarkommission die Disziplinarsache an 
eine . andere Disziplinarkommission beziehungs­
weise Disziplinaroberkommission zu verweisen. 

(2) Das gleiche kann sie auf Antrag des Diszi­
plinaranwaltes oder des beschuldigten Beamten 
verfügen, wenn Gründe vorhanden sind, welche 
die Unbefangenheit der zuständigen Disziplinar­
kommission beziehungsweise Disziplinarober­
kommission bezweifeln lassen. 

§ 112 erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)". 
(2) Hat ein Beamter die Einleitung einer Diszi­

plinaruntersucllUng gegen sich beantragt, so ist 
der Antrag im Dienstwege unverzüglich der zu­
ständigen Disziplinarkommission zu übermitteln. 
Die Bestimmungen des Abs. 1 sind sinngemäß an­
zuwenden. 

§ 118. (2) Auf den Untersuchungskommissär 
finden die Bestimmungen des § 111 Abs. 1 sinn­
gemäß Anwendung. 

§ 127. (3) Wenn es ohne Gefahr für den Dienst, 
insbesondere für die Aufrechterhaltung der Diszi­
plin, möglich ist und nach den Umständen des 
Falles und nach der ,Persönlichkeit des Beamten 
angenommen werden kann, daß ein Schuldspruch 
allein genügen wird, den Beamten von weiteren 
Verfehlungen abzuhalten, kann vom Ausspruch 
über die Verhängung einer Disziplinarstrafe ab­
gesehen werden. Wird der Beamte eines vor Ab­
lauf von drei Jahren ab Rechtskraft dieses Er­
kenntnisses begangenen weiteren Dienstvergehens 
für s'chuldig erkannt, so ist hei der Bemessung 
der Strafe der früher gefällte Schuldspruch zu 
berüd>sichtigen, sofern das Dienstvergehen auf 
der gleichen schädigenden Neigung beruht. ' 
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